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Verw altungsvorschriften zur  N iedersächsischen Reisekostenverordnung 

( VV- NRKVO)

RdErl.  d.  MF v. 1 0 . 1 .  2 0 1 7  –  VD3  0 3 5 0 0 / 3  –  

–  VORI S 2 0 4 4 4  –

Fundste lle : Nds. MBl.  2017 Nr. 4, S. 122

Das MF erlässt  folgende VV zur Durchführung der NRKVO:

Erster Teil 

Allgem eines

Zu §  1  –  Regelungsgegenstand –

1. § 1 best im m t den Regelungsgegenstand der NRKVO.

1.1 Die NRKVO regelt  auf der  Grundlage des § 84 Abs. 4 NBG das Nähere über Inhalt  und 

Um fang der Reisekostenvergütung und die Erstat tung von Kosten für nicht  aus dienst lichen 

Gründen erworbene BahnCards ( im  Folgenden:  BC) , Netzkarten und Zeitkarten sowie das 

Verfahren zur Gewährung der Reisekostenvergütung abschließend. Andere als die nach 

dieser Verordnung vorgesehenen Leistungen dürfen nicht als Reisekostenvergütung gewährt  

werden;  entsprechende Kosten sind der  allgem einen Lebensführung zuzuordnen.

1.2 Nach § 84 Abs. 1 Satz 2 NBG werden nur notwendige und angem essene Kosten als 

Reisekostenvergütung erstat tet .  Das allgem eine Gebot  zur wirtschaft lichen und sparsam en 

Haushaltsführung des § 7 Abs. 1 LHO verpflichtet sowohl die Behörde als auch die 

Dienst reisende oder den Dienstreisenden, im  Rahm en des pf lichtgem äßen Erm essens und 

des Zum utbaren alles zu tun, um  die Reisekosten so gering wie m öglich zu halten. Die 

Wirtschaft lichkeitsprüfung ist  anhand einer Gesam tbet rachtung der notwendigen Kosten der 

Dienst reise vorzunehm en. Bei der Planung und Durchführung von Dienst reisen sind m ögliche 

Fahrpreiserm äßigungen und sonst ige Vergünst igungen zu berücksicht igen.

1.3 Die Anordnung oder Genehm igung nach § 84 Abs. 2 Satz 1 NBG m uss vor dem  Antr it t  

der Dienst reise oder der anderen dienst lich veranlassten Reise erfolgen, dam it  ein Anspruch 

auf Reisekostenvergütung besteht .  Die Genehm igung kann ausnahm sweise nachträglich 
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erteilt  werden, wenn sie vor der Abreise nicht  m ehr eingeholt  werden konnte. Eine 

Anordnung oder Genehm igung von Dienst reisen kann auch allgem ein erteilt  werden – sog. 

Dauerdienst reisegenehm igung, z. B. für Dienstreisen m it  wiederkehrenden Dienstgeschäften 

best im m ter Art .  Eine allgem eine Anordnung oder Genehm igung soll die Art  der 

Dienstgeschäfte,  ggf. zu nutzende Beförderungsm it tel sowie die Dauer der Genehm igung 

nennen. Einer nochm aligen Einzelanordnung bedarf es nicht , wenn sich auswärt ige 

Dienstgeschäfte z.  B. aus Dienst -  oder Einsatzplänen unzweifelhaft  ergeben.

1.4 Dienstreisen dürfen nur  angeordnet  oder genehm igt  werden, wenn sie aus dienst lichen 

Gründen notwendig sind und das Dienstgeschäft  nicht  auf andere kostengünst igere Weise – 

z.  B. telefonisch, Videokonferenz – erledigt  werden kann. Die Zahl der Teilnehm enden und 

die Dauer der Dienst reise sind auf das notwendige Maß zu beschränken. Bei Anordnung oder 

Genehm igung einer Dienst reise ist  neben den Grundsätzen der Wirtschaft lichkeit  und 

Sparsam keit  auch das Prinzip der Fürsorge zu berücksicht igen. Die Fürsorgepflicht  kann u. a.  

auf die Fest legung des Beginns und des Endes einer Dienst reise Einfluss haben, wenn 

dadurch die Bet reuung von Kindern oder pflegebedür ft igen Fam ilienangehörigen 

gewährleistet  werden kann. Auch kann anstelle einer m ehrtägigen Dienst reise die Anordnung 

m ehrerer eintägiger Dienst reisen zur Berücksicht igung besonderer fam iliärer Situat ionen 

beit ragen;  vgl. hierzu Num m er 2.1.2.

1.5 Bei Dienst reisen am Wohn-  oder Dienstort  bedarf es keiner Anordnung oder 

Genehm igung, jedoch sind diese Dienst reisen der Dienststelle grundsätzlich anzuzeigen. I n 

Fällen des § 5 Abs. 3 m uss das erhebliche dienst liche Interesse an der Benutzung des 

privaten Kraftwagens vor Ant r it t  der Dienst reise festgestellt  werden, infolgedessen kann sich 

eine Genehm igung in diesen Fällen dennoch anbieten. I st  der Wohnort  ein anderer als der 

Dienstort ,  bedarf es für Dienst reisen zwischen dem  Wohn-  und dem  Dienstort  der 

elekt ronischen oder schrift lichen Anordnung oder Genehm igung.

1.6 Die Anordnung oder Genehm igung durch die j eweils zuständige oberste Landesbehörde 

ist  erforderlich für

Auslandsdienst reisen der Behördenleitungen der den obersten Landesbehörden 

unm it telbar nachgeordneten Behörden,

die Teilnahm e an Fortbildungsveranstaltungen im  Ausland, soweit  es sich nicht  um  einen 

Fall der Num m er 1.7 handelt ,

Auslandsdienst reisen, die repräsentat ive Belange berühren und

Auslandsdienst reisen im  Rahm en der internat ionalen Rechtshilfe in St rafsachen, soweit  

die rechtshilferecht liche Genehmigung von der obersten Landesbehörde zu er teilen ist .

I n diesen Fällen legt  die Beschäft igungsbehörde den Dienst reiseantrag nach ihrer 

Zust im m ung der obersten Landesbehörde zur  Genehm igung vor.
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1.7 Die Anordnung oder Genehm igung von Auslandsdienst reisen durch die jeweils 

zuständige oberste Landesbehörde ist  nicht  erforderlich für

die Teilnahm e an Fortbildungsveranstaltungen im  Rahm en des Erwerbs der 

Europakom petenz und von internat ionaler Erfahrung i.  S. der Bek. des MI  vom  27. 9.  

2011 (Nds. MBl.  S. 656) ,  an dienst lichen Fachtagungen oder ähnlichen Veranstaltungen 

und

die Teilnahm e an Fortbildungsveranstaltungen von Lehrerinnen und Lehrern des 

Geschäftsbereichs des MK, wenn die Reisen in die unterr ichtsfreie Zeit  fallen oder das MK 

m it  der  Bekanntgabe der Fortbildungsveranstaltung der Teilnahm e außerhalb der 

unterr ichtsfreien Zeit  zugest im m t hat;  dies gilt  entsprechend für alle Reisen bei 

Hospitat ionen und im  Rahm en der Bildungsprogram m e der EU.

1.8 Mit  Ausnahme der Fälle nach Num m er 1.6 wird die Befugnis zur  Anordnung oder 

Genehm igung von Auslandsdienst reisen der Beamt innen und Beam ten der den obersten 

Landesbehörden nachgeordneten Behörden der Leiter in oder dem  Leiter der j eweils 

zuständigen nachgeordneten Behörde übert ragen. I m  Bereich der Polizei und im  

Geschäftsbereich des MK kann die Befugnis auch anderen Personen oder anderen Behörden 

übertragen werden. Die zuständige oberste Landesbehörde kann – unabhängig von einer 

Über tragung der Befugnis auf eine nachgeordnete Behörde – aus besonderen Gründen oder 

im  I nteresse einer  einheit lichen Verfahrensweise von der ihr zustehenden Befugnis Gebrauch 

m achen.

1.9 Für eine Dienst reise einer Richterin oder eines Richters zur Wahrnehmung eines 

r ichterlichen Am tsgeschäfts, das ihr  oder ihm  nach r ichterlicher Anordnung, nach der 

Geschäftsverteilung oder nach einer ihr gleichstehenden Anordnung obliegt , zur 

Wahrnehm ung eines weiteren Richteram tes, das ihr oder ihm  übertragen ist ,  sowie zur 

Teilnahme an einer Sitzung des Präsidium s, dem  sie oder er angehört ,  bedarf es keiner 

Anordnung oder Genehm igung. Gleiches gilt  bei Dienst reisen von Richterinnen und Richtern 

im  Rahmen r ichterlicher Spruchtät igkeit  und von Organen der Rechtspflege – u. a.  

Staatsanwält innen, Staatsanwälte – im  Rahm en der Rechtspflege.

1.10 Reisen der Gleichstellungsbeauftragten zur Erledigung von Dienstgeschäften außerhalb 

der Dienststät te sind Dienstreisen, die grundsätzlich einer Anordnung oder Genehm igung 

bedür fen. Um der in § 23 Abs. 1 NGG gesetzlich norm ierten Weisungsfreiheit  gerecht  zu 

werden, sind Dienstreisen zur Ausübung der Tät igkeit  der Gleichstellungsbeauft ragten 

abweichend von Satz 1 der Dienststelle aus haushalts- ,  reisekosten-  und 

versicherungsrecht lichen Gründen vor deren Ant r it t  anzuzeigen. Diese Dienst reisen sind 

daher solche, für die nach dem  Wesen des Dienstgeschäfts eine Anordnung oder  

Genehm igung nicht in Bet racht  kom mt . Für Auslandsdienstreisen und Dienstreisen zu 

Veranstaltungen von privaten Drit ten sind weiterhin Dienst reisegenehmigungen notwendig.

1.11 Reisen von Mitgliedern des Personalrates in Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben sind 

nach § 37 Abs. 2 Satz 2 NPersVG der Dienststelle anzuzeigen. Für begründungspflicht ige 
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2.1 

Tatbestände ist  für diese anzeigepflicht igen Reisen – wie bei Dienstreisen – die Zust im m ung 

der Dienststelle einzuholen;  z.  B. die Feststellung des erheblichen dienst lichen I nteresses 

nach § 5 Abs. 3 oder die Anerkennung notwendiger Übernachtungskosten über 80 EUR nach 

§ 8 Abs. 1 Satz 2.  Entsprechendes gilt  für Reisen der Mitglieder der 

Schwerbehindertenvert retung und der Gleichstellungsbeauft ragten.

1.12 Zur vorrangigen Nutzung von elektronischen Verfahren und zur Verwendung der 

landeseinheit lichen Vordrucke für das Genehm igungsverfahren von Dienst reisen gilt  Num m er 

19.1.2 entsprechend.

1.13 Die oder der Dienst reisende kann nach § 84 Abs. 2 Satz 2 NBG vor Ant r it t  der Reise in 

elekt ronischer oder schrift licher Form  auf Reisekostenvergütung verzichten. Der vollständige 

oder  teilweise Verzicht auf Reisekostenvergütung ist  freiwillig.  Der oder dem  Dienst reisenden 

dürfen keine Nachteile entstehen, wenn sie oder er von der Möglichkeit  des Verzichts keinen 

Gebrauch m acht .

1.14 Der Anspruch auf Reisekostenvergütung ist  vererblich und geht  im  Fall des Todes der 

Beam tin oder des Beam ten nach § 1922 Abs. 1 BGB auf deren oder dessen Erbinnen oder 

Erben über.

1.15 Die Regelungen der NRKVO finden auch für die Erstat tung von Kosten für Dienst reisen 

oder  anderen dienst lich veranlassten Reisen Anwendung, die von Drit ten getragen werden, 

es sei denn, dass für den Kostent räger andere reisekostenrecht liche Regelungen gelten.

Zweiter Teil 

Dienstreisen

Erstes Kapitel 

Begriffsbest im m ungen, Art  und Um fang 

der Reisekostenvergütung

Zu §  2  –  Begriffsbest im m ungen –

2. Für die Anwendung der  NRKVO gelten die in § 2 genannten Begriffsbest im mungen.

Zu Absatz 1 (Dienstreise, Beginn und Ende der Dienst reise)

2.1.1 Dienstreisen umfassen das Dienstgeschäft  und die zu seiner Erledigung notwendigen 

Fahrten, Flüge, Gänge und Übernachtungen. Auch die Erledigung von Dienstgeschäften am  

Dienst -  und Wohnort  stellt  eine Dienst reise dar . Keine Dienstreise liegt vor,  wenn das 

Dienstgeschäft  in der Dienststät te zu er ledigen ist .
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2.1.2 Bei m ehrtägigen Dienst reisen ist  dem  Grunde nach ein Verbleiben am  Geschäftsort  

vorgesehen. Anstelle von m ehrtägigen Dienstreisen können m ehrere eintägige Dienst reisen 

angeordnet  werden, wenn es das Dienstgeschäft  er laubt  und der oder dem  Dienst reisenden 

die tägliche Rückkehr zum  Wohnort  zumutbar  ist .  Gründe für die Anordnung m ehrerer 

eintägiger Dienst reisen können vorliegen, wenn

es aus dienst lichen oder wirtschaft lichen Gründen geboten ist ,  z. B. weil

die Anwesenheit  der Beam t in oder des Beam ten – vor oder nach dem  

Dienstgeschäft  – in der Dienststät te erforderlich ist ,  oder

die voraussicht lich für die tägliche Rückkehr zum Wohnort  anfallenden Fahrkosten 

niedriger sind als das sonst  zustehende Übernachtungsgeld, oder

zwingende persönliche Gründe vorliegen, z.  B. weil die Betreuung pflegebedürft iger 

Angehör iger oder eine andere besondere fam iliäre Situat ion dies erfordern;  vgl. hierzu 

Num m er 1.4.

2.1.3 Hinsicht lich des Beginns und des Endes der Dienst reise kann nur eine zeitgerechte 

Anreise und Abreise berücksicht igt  werden. Weicht  eine Dienst reisende oder ein 

Dienst reisender aus persönlichen Gründen von dem  angeordneten oder genehm igten 

Reiseverlauf ab oder benutzt  sie oder er ein nicht  genehm igtes Beförderungsm it tel,  besteht  

der Anspruch auf Reisekostenvergütung nur insoweit ,  als ihr oder ihm  eine 

Reisekostenerstat tung entsprechend der Dienst reisegenehm igung zustünde. Dies gilt  nicht,  

wenn die oder  der Dienst reisende den Grund für die Abweichung nicht zu vert reten hat .

2.1.4 Dienstreisen sollen grundsätzlich nicht  vor 6 Uhr anzut reten und nicht nach 24 Uhr zu 

beenden sein.  Aus dienst lichen Gründen kann ein früherer Dienst reisebeginn oder späteres 

Dienst reiseende in Bet racht  kom m en – z.  B. Nutzung des zweckm äßigsten 

Beförderungsm it tels oder dienst lich bereitgestellter Mit fahr-  oder Mit fluggelegenheiten. 

Allgem ein arbeitsfreie Tage sollen als Reisetage vermieden werden.

2.1.5 Dienstreisen gelten als an der Dienststät te angetreten oder beendet , wenn sie 

innerhalb der regelm äßigen Arbeitszeit  dort  hät ten anget reten oder  beendet  werden können 

und dies vom  Reiseablauf vertretbar ist ;  das gilt  j edoch nicht , wenn Beginn oder Ende der  

Dienst reise an der Wohnung wirtschaft licher ist . Die oder der Dienstreisende ist  im  Rahm en 

des Genehm igungsverfahrens oder in allgem einer Weise davon in Kenntnis zu setzen, 

welcher Ort  des Beginns und des Endes der Dienst reise der Abrechnung zugrunde gelegt  

wird;  dies gilt  nicht  in Fällen der Num m er 1.3 Sätze 2 bis 4.  Die Möglichkeit  den Beginn und 

das Ende der Dienst reise an der Dienststät te aus dienst lichen Gründen anzuordnen bleibt  

hiervon unberührt .

2.1.6 Für andere dienst lich veranlasste Reisen i. S. des § 84 Abs. 1 Satz 1 Nr.  2 NBG sind 

die Regelungen zu Dienst reisen entsprechend anzuwenden, eine Kostenerstat tung erfolgt  

j edoch nach § 84 Abs. 1 Satz 2 NBG nur in angem essenem  Um fang. Andere dienst lich 

Seite 6 von 4428.02.2017



– 

– 

– 

– 

– 

– 

veranlasste Reisen sind z.  B. Reisen zum  Zweck der Ausbildung oder der Fortbildung, wobei 

die Regelungen des § 23 zu beachten sind. Werden Beam t innen und Beam te, die nach § 62 

NBG ohne Dienst -  oder Anwärterbezüge beur laubt  sind, von der zuständigen Behörde zu 

einer Reise aufgefordert , die durch das Dienstverhältnis begründet  sind, handelt  es sich 

ebenfalls um eine andere dienst lich veranlasste Reise i. S. des § 84 Abs. 1 Satz 1 Nr.  2 NBG, 

für die die Regelungen zu den Dienst reisen entsprechend anzuwenden sind;  § 5 Abs. 3 und 4 

f indet j edoch keine Anwendung. Dies gilt  z. B. für Beam t innen und Beam te, die aus 

dienst lichem  I nteresse während einer Beurlaubung an einer Wiedereinst iegsfortbildung 

teilnehm en.

2.1.7 Bei Vorstellungsreisen von Bewerberinnen und Bewerbern, die nicht der 

Landesverwaltung angehören, handelt  es sich nicht  um  Dienst reisen. Es kann sich jedoch um  

andere dienst lich veranlasste Reisen i.  S. des § 84 Abs. 1 Satz 1 Nr.  2 NBG m it  Anspruch auf 

Reisekostenvergütung handeln, wenn an der Vorstellung der Bewerberin oder des Bewerbers 

im  Einzelfall ein besonderes dienst liches I nteresse besteht.  Liegt  ein solcher Ausnahm efall 

vor,  kann eine Reisekostenvergütung m it  der Maßgabe gewährt  werden, dass

die Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten für die Nutzung der niedrigsten 

Beförderungsklasse eines regelm äßig verkehrenden Beförderungsm it tels erstat tet  

werden, wobei innerört liche Fahrtkosten nicht  berücksicht igt  werden,

die Flugkosten bis zur Höhe des Betrages erstat tet  werden, der ansonsten bei einer 

Landreise mit  regelm äßig verkehrenden Beförderungsm it teln erstat tungsfähig gewesen 

wäre,

§ 5 Abs. 3 und 4 keine Anwendung findet ,

§ 8 Abs. 1 Sätze 1 und 2 keine Anwendung findet ,

ein pauschales Übernachtungsgeld nach § 8 Abs. 1 Satz 3 für höchstens zwei 

Übernachtungen gewährt  wird,

bei einem  Wohnort  im  Ausland höchstens die Hälfte der Fahrt -  und Flugkosten der 

niedr igsten Beförderungsklasse für die Reisestrecke im Ausland erstat tet  werden.

2.1.8 Für Reisen von Mitgliedern des Personalrates in Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 

gilt  § 37 Abs. 2 Satz 1 NPersVG. Entsprechendes gilt  für Reisen der  Mitglieder der 

Schwerbehindertenvert retung.

2.1.9 Reisen der Mitglieder von Beiräten, Ausschüssen, Komm issionen und ähnlichen 

Grem ien sind den Dienst reisen gleichgestellt . Wird die Reise von einer Person durchgeführt ,  

die keine Landesbeam tin oder kein Landesbeamter ist  – z.  B. ehrenam t liche Mitglieder des 

Landeselternrates –, r ichtet sich die Dauer der Dienst reise nach § 2 Abs. 1 Satz 1;  die Sätze 
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2 und 3 finden in diesen Fällen keine Anwendung, da keine Dienststät te best im m t  werden 

kann.

2.1.10 Fahrten zwischen der Wohnung und der Dienststät te stellen keine Dienst reisen oder 

andere dienst lich veranlasste Reisen dar;  dies gilt  auch dann, wenn die Dienststät te 

m ehrmals am  Tag aufgesucht  werden m uss, z.  B. im  Rahm en einer Rufbereitschaft .

Zu Absatz 2 (Dienststät te)

2.2.1 Die oder der  Dienst reisende kann in m ehreren Dienststellen – z.  B. m ehreren Schulen 

– tät ig sein,  reisekostenrecht lich gilt  aber  nur eine Dienststelle als Dienststät te,  in der sie 

oder  er  regelm äßig ihren oder seinen Dienst  verr ichtet .  Dienststät te ist  die Stelle,  an der die 

oder  der Dienst reisende überwiegend ihren oder seinen Dienst  leistet .  Dies ist  in der Regel 

die Stelle, an der die oder der Dienst reisende eingestellt , versetzt , abgeordnet ,  zugeteilt  

oder  zugewiesen wird. Jede dieser dienst lichen Maßnahm en führt  grundsätzlich dazu, dass 

die neue Stelle zur Dienststät te wird, unabhängig davon, ob die Maßnahm e dauerhaft  oder 

nur vorübergehend ist .  Ein Wechsel der Dienststät te wird mit  Beendigung der 

Dienstant r it t sreise wirksam .

2.2.2 Erfolgt  eine Abordnung m it  nur einem  Teil der Arbeitszeit  an eine Dienststelle oder 

m ehrere Dienststellen, best im m t  sich die Dienststät te wie folgt :

bei Teilabordnungen m it  einer  Dauer von bis zu drei Monaten bleibt  die bisherige 

Dienststät te weiterhin die Dienststät te im  reisekostenrecht lichen Sinne,

bei Teilabordnungen m it  einer  Dauer ab drei Monaten ist  auf die zeit liche Aufteilung der 

Arbeitszeit  innerhalb des Abordnungszeit raum es abzustellen, hierbei ist  wie folgt  zu 

unterscheiden:

erfolgt  die Teilabordnung m it  einer Arbeitszeit  von 50 %  oder weniger,  t r it t  keine 

Änderung ein und die bisher ige Dienststät te bleibt  weiterhin Dienststät te im  

reisekostenrecht lichen Sinne,

erfolgt  die Teilabordnung m it  einer Arbeitszeit  von mehr als 50 % , t r it t  ein Wechsel 

der Dienststäte ein und die neue Dienststelle wird zur Dienststät te im  

reisekostenrecht lichen Sinne.

Jede Teilabordnung ist  gesondert  zu bet rachten. Wird z.  B. eine Beam t in der Dienststelle A 

an die Dienststelle B m it  einem  Arbeitszeitanteil von 75 %  für sechs Monate abgeordnet , so 

wird die neue Dienststelle B mit  Beendigung der Dienstantr it t sreise zur Dienststät te,  weil 

dort  der Dienst  überwiegend ausgeübt wird.  Erfolgt  diese Teilabordnung an die Dienststelle B 

hingegen z. B. mit  einem  Arbeitszeitanteil von 50 %  und wird zusätzlich eine zweite 

Teilabordnung an die Dienststelle C m it  einem  Arbeitszeitanteil von 25 %  ausgesprochen, so 
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2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

bleibt  die bisher ige Dienststät te A Dienststät te im reisekostenrecht lichen Sinne, da keine der  

beiden Teilabordnungen einen Arbeitszeitanteil von m ehr als 50 %  um fassen.

2.2.3 Zur Dienststät te gehören alle Stellen innerhalb einer abgegrenzten 

zusam menhängenden Liegenschaft .  Dies ist  unabhängig von deren Flächenausdehnung und 

einer Überschreitung von Gem eindegrenzen.

2.2.4 Kann eine Dienststät te nach § 2 Abs. 2 Satz 1 nicht  best imm t  werden, so gilt  der Teil 

der Dienststelle als Dienststät te,  dem  die oder der Dienst reisende organisatorisch 

zugeordnet  ist .  Dies ist  in der Regel dort , wo die Beam t in oder der Beamte 

haushaltswirtschaft lich m it  einer Planstelle eingeordnet  ist .

2.2.5 Bei Heim arbeit  und Telearbeit  gilt  – unabhängig vom  Um fang der Anwesenheitspflicht  

an der Dienststelle – die zuständige Dienststelle als Dienststät te;  d. h. Fahrten zwischen 

dem  häuslichen Arbeitsplatz und der Dienststät te sind keine Dienstreisen. Besteht  keine 

grundsätzliche Anwesenheitspflicht  an der Dienststelle,  d. h. kein Präsenztag und keine 

anderweit ige Verpflichtung zum regelm äßigen Bet reten der  Dienststelle,  dann ist  ersatzweise 

die Wohnung der Dienststät te gleichgestellt .

Zu Absatz 3 (Dienstort)

2.3.1 Die oder der  Dienst reisende kann reisekostenrecht lich nur einen Dienstort  haben.

2.3.2 Bei einer abgeordneten Beam t in oder  einem abgeordneten Beam ten ist  Dienstort  ab 

dem  ersten Tag der Maßnahm e das Gebiet der Gem einde, in der  sich die neue Dienststät te 

befindet ,  wobei es nicht auf die Dauer der Maßnahm e ankom m t.

2.3.3 Bei Heim arbeit  oder Telearbeit  gilt  der Sitz der zuständigen Dienststelle als Dienstort .

Zu Absatz 4 (Wohnort)

Wohnort  ist  grundsätzlich das Gebiet  der Gem einde, in der sich die Wohnung befindet , von 

der aus sich die oder der Dienst reisende überwiegend in die Dienststät te begibt .

Zu Absatz 5 (Geschäftsort)

Als Geschäftsort  gilt  auch der Unterkunftsort . Werden in verschiedenen Gem einden jeweils 

ein Dienstgeschäft  oder m ehrere Dienstgeschäfte er ledigt  und dabei dieselbe Unterkunft  

beibehalten, gilt  som it  auch der Ort , in dem sich die Unterkunft  befindet ,  als Geschäftsort .

Zu Absatz 6 (Auslandsdienst reisen)

Seite 9 von 4428.02.2017



3.1 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Auslandsdienst reisen sind wie Dienst reisen im  I nland zu behandeln, es sei denn, es ist  etwas 

Abweichendes im  Zweiten Kapitel des Zweiten Teils der Verordnung geregelt .

Zu §  3  –  Fahrt -  und Flugkostenerstat tung –

3. § 3 regelt  die Fahrt -  und Flugkostenerstat tung.

Zu Absatz 1 ( regelm äßig verkehrende Beförderungsm it tel)

3.1.1 Regelm äßig verkehrende Beförderungsm it tel sind solche Verkehrsm it tel,  die der 

Personenbeförderung dienen und zu feststehenden Zeiten – nach Fahr-  oder Flugplänen – 

zwischen best im mten Punkten auf dem  Land- , Wasser-  oder  Luftweg verkehren. Hierzu 

können Eisenbahnen – z. B. Züge und U-Bahnen –, Busse – auch Fernbusse –, Schiffe und 

Flugzeuge gehören.

3.1.2 Zu den Fahrtkosten gehören auch die Kosten für

Zu-  und Abgangsfahrten am  Wohn- ,  Dienst-  oder Geschäftsort ,

dienst liche Fahrten am  Geschäftsort  einschließlich Fahrten zu und von der Unterkunft ,

Aufpreise und Zuschläge für die Nutzung von Zügen,

Reservierungsentgelte,

Bettkarten oder Liegeplatzzuschläge,

Beförderung des notwendigen dienst lichen und persönlichen Gepäcks,

Kosten für den Erwerb von BC, Netz-  und Zeitkarten aus dienst lichen Gründen,

Transakt ions-  und Zahlungsentgelte,  die durch den Kreditkarteneinsatz oder die 

Nutzung von Zahlungsdienst leistern entstehen, soweit  sich die Entgelte auf den Erwerb 

von Fahrkarten und Flugt ickets i.  S. des § 3 beziehen.

3.1.3 Die Erstattung von Fahrt -  und Flugkosten ist  grundsätzlich begrenzt  auf die Höhe der 

Kosten für die Nutzung der niedrigsten Beförderungsklasse des jeweiligen 

Beförderungsm it tels;  dies gilt  auch für I nhaberinnen und I nhaber einer BC Business 1. 

Klasse oder einer BC 1. Klasse. Satz 1 gilt  nicht  in Fällen des § 3 Abs. 1 Sätze 3 und 4. I st  

die Wahl der höheren Beförderungsklasse ausnahm sweise die preisgünst igste Variante – z.  
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B. weil nur noch in dieser Klasse Sparpreise verfügbar sind und der Sparpreis der 1.  Klasse 

günst iger ist ,  als der Normalpreis der 2.  Klasse –, werden diese Kosten nach § 3 Abs. 1 Satz 

1 erstat tet .

3.1.4 Der Grundsatz, die Haushaltsm it tel möglich sparsam  und wirtschaft lich zu verwenden, 

gebietet  es, bei der Reisevorbereitung, soweit  m öglich, auch besondere Erm äßigungen – z. 

B. Rabat tm öglichkeiten, Sparpreise – zu berücksicht igen;  vgl. hierzu Num m er 1.2.

3.1.5 Die Deutsche Bahn AG ( im  Folgenden:  DB)  gewähr t  dem  Land einen 

um satzabhängigen Rabatt .  Dieser Großkundenrabatt  ( im  Folgenden:  GKR)  wird auf alle DB-

Tickets zum  Normalpreis m it  Fernverkehrsanteil gewährt  und kann m it  den BC-Business-

Rabat ten kom biniert  werden. Verrechnet  wird der GKR direkt m it  dem  Ticketpreis bei j eder 

Buchung. Der GKR wird nicht  beim Einsatz einer herköm m lichen BC oder bei einer Buchung 

ausschließlich innerhalb des Niedersachsentarifs – ohne Fernverkehrsanteil – angerechnet , 

die Umsätze aus diesen Fahrten zählen aber zum  Um satzvolum en des Landes. Der GKR kann 

von allen Landesbehörden und allen Einrichtungen, die m indestens zu 50 %  aus 

Landesm it teln gefördert  werden, in Anspruch genom m en werden. Der für die 

Rabat teinstufung m aßgebliche Um satz wird m it tels der Kundennum m er im  

BahnManagem ent - I nform ations-System  ( im  Folgenden:  BMI S)  erfasst . Aus diesem  Grund 

haben die zuständigen Stellen die Beam t innen und Beam ten zu inform ieren, dass sie beim  

Erwerb einer Fahrkarte für dienst lich bedingte Fahrten die für die j eweilige Stelle 

m aßgebende Kundennum m er anzugeben haben.

3.1.6 Bei Bahnfahrten ist  von der Dienststelle aus Gründen der Wirtschaft lichkeit  und 

Sparsam keit  zu prüfen, ob der oder dem  Dienst reisenden aus dienst lichen Gründen eine BC 

Business oder eine herköm m liche BC zur Verfügung zu stellen ist .  Dienst liche Gründe sind 

gegeben, wenn deren Einsatz bezogen auf die Geltungsdauer der BC gegenüber anderen 

Fahrpreiserm äßigungen voraussicht lich wirtschaft licher ist . Bevorzugt anzuschaffen ist  

hierbei die BC Business, da der von der DB gewährte GKR nur bei Einsatz einer BC Business, 

nicht  aber  bei Einsatz einer herköm m lichen BC gewährt  wird und weitere Vorteile bestehen – 

z.  B. bessere Bedingungen bei der Stornierung von Tickets und Verfahrensvereinfachung 

durch Möglichkeit  der Buchung der Tickets über das Firm enkundenpor tal.

3.1.6.1 Hat  die Dienststelle festgestellt , dass sich für die durchzuführenden Dienstreisen – 

ggf.  i.  V. m. anderen Reisen, für die der Dienstherr eine Erstat tung leistet  – die Kosten für 

eine BC Business voraussicht lich am or t isieren werden, erfolgt  die Beschaffung der BC 

Business in der Regel durch die Dienststelle über  das Firm enkundenportal.

3.1.6.1.1 Wird die oder der Dienst reisende von der Dienststelle aufgefordert  die em pfohlene 

BC Business selbst zu beschaffen, so hat  dies unter Angabe der BMI S-Kundennum m er zu 

erfolgen. Die Kosten für den Erwerb der BC Business werden in diesen Fällen m it  der 

Reisekostenvergütung für die erste Dienst reise erstat tet . Wird für die Abrechnung der 

Reisekostenvergütung ein elekt ronisches Abrechnungsverfahren eingesetzt ,  ist  für die 

Auszahlung ein Nachweis über die ( voraussicht liche)  Am ort isierung beizufügen oder ein 

entsprechender Verm erk von der zuständigen Reisekostenstelle zu hinterlegen.

Seite 11 von 4428.02.2017



– 

– 

– 

– 

3.1.6.1.2 Erwirbt  die oder  der Dienst reisende anstelle der em pfohlenen BC Business eine 

andere BC Business oder eine herkömm liche BC, ist  zu prüfen, inwieweit  eine Erstat tung in 

Betracht kom m t .

Sind die Anschaffungskosten höher – z.  B. BC Business 50 anstat t  BC 25 –, werden 

diese bis zur Höhe der Kosten für den Erwerb der em pfohlenen BC Business erstat tet . 

Sollte sich im  Nachhinein herausstellen, dass sich die Anschaffungskosten für  die 

erworbene höherwert ige Karte vollständig am or t isiert  haben, ist  der Differenzbet rag auf 

Ant rag nacht räglich nach § 4 Satz 1 zu erstat ten.

Sind die Anschaffungskosten niedriger – z.  B. BC 25 anstat t  BC Business 25 –, so 

werden diese Kosten erst  nach ihrer vollständigen Am ort isat ion erstat tet , wobei der 

ggf.  entgangene GKR zu berücksicht igen ist . Die Kosten der j eweiligen Fahrkarten 

werden bis zu der Höhe erstat tet ,  die auf der Grundlage der em pfohlenen BC Business 

erstat tet  worden wären. Eine Beschaffung von Fahrkarten durch die Dienststelle mit tels 

Firm enkreditkarte ist  in diesem  Fall grundsätzlich ausgeschlossen.

3.1.6.2 Hat  die Dienststelle festgestellt , dass die Beschaffung einer BC Business aus 

dienst lichen Gründen nicht in Bet racht  kom mt , ist  zu prüfen, ob sich eine BC – im  Gegensatz 

zur BC Business – voraussicht lich vollständig am ort isieren wird.  Kom m t  die Beschaffung 

einer BC unter wirtschaft lichen Aspekten in Bet racht , ist  die BC in der Regel durch die 

Dienst reisende oder den Dienstreisenden selbst zu beschaffen. I m  Hinblick auf die Erstat tung 

der Anschaffungskosten der BC gilt  Num m er 3.1.6.1.1 entsprechend. Für Fälle, in denen die 

oder  der Dienst reisende anstelle der em pfohlenen BC eine andere BC erwirbt , gilt  Num m er 

3.1.6.1.2 entsprechend.

3.1.6.3 Verzichtet  die oder der Dienst reisende nach entsprechender  Aufforderung durch die 

Dienststelle auf den Erwerb einer BC Business oder einer BC oder setzt  sie oder er eine 

vorhandene Karte nicht  ein, so wird sie oder er bei der Erstattung der  Kosten für die 

Fahrkarte so gestellt ,  als ob die empfohlene BC Business oder die em pfohlene BC erworben 

worden wäre;  Entsprechendes gilt  hinsicht lich des City- Tickets.

3.1.6.4 Dienst lich beschaffte BC können auch für pr ivate Reisen genutzt  werden. 

Gegebenenfalls daraus result ierende Bonus-Punkte dürfen entsprechend der Numm er 14.1.1 

ausschließlich für dienst liche Reisen eingesetzt  werden.

3.1.7 Flugkosten werden erstat tet ,  wenn ein Flugzeug aus

dienst lichen Gründen – z. B. term inbedingt , dienst lich bereitgestellte Flugkont ingente – 

oder

wirtschaft lichen Gründen – z.  B. wenn hierdurch Reisekosten eingespar t  werden oder 

ein Arbeitszeitgewinn von insgesam t  m indestens acht  Stunden entsteht –
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3.2 

benutzt  wird.

3.1.8 I n Ausnahm efällen können Flugkosten aus Gründen der Fürsorgepflicht  des 

Dienstherrn erstat tet  werden, wenn sich aufgrund der Flugzeugbenutzung die Dauer der 

Dienst reise erheblich reduziert  und dadurch zwingende Fam ilienpflichten besser 

wahrgenom m en werden können und eine Alternat ive zur Bet reuung durch die Dienstreisende 

oder  den Dienst reisenden nicht besteht . Zwingende Fam ilienpflichten liegen vor,  wenn die 

Betreuung der m it  der oder dem Dienst reisenden in häuslicher Gemeinschaft  lebenden 

Kinder und pflegebedürft igen nahen Angehörigen notwendig ist .

3.1.9 Ein Fall des § 3 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 liegt z.  B. vor,  wenn die oder der Dienstreisende 

auf dienst liche Weisung eine Person begleiten m uss, die die höhere Beförderungsklasse in 

Anspruch nim m t und der eine Entschädigung nach dem  NAbgG oder dem  Ministergesetz 

zusteht.

3.1.10 Die Nutzung der höheren Beförderungsklasse kann nach § 3 Abs. 1 Satz 3 Nr.  4 auch 

wegen körperlicher oder gesundheit licher Beeint rächt igungen der  oder des Dienst reisenden 

gerecht fert igt  sein.  Die Beeint rächt igung kann hierbei sowohl von dauerhafter als auch von 

vorübergehender  Natur sein – z.  B. nach einem  Unfall. Für die Beurteilung, ob die Nutzung 

einer höheren Beförderungsklasse gerecht fert igt  ist , ist  auf die Um stände des Einzelfalles 

beim  Verlauf der Reise – also auf die tatsächliche Reiseerschwernis aufgrund des 

körperlichen oder gesundheit lichen Zustandes – abzustellen. Die Nutzung der höheren 

Beförderungsklasse ist  nicht allein dadurch gerechtfert igt , dass eine Schwerbehinderung m it  

festgestelltem Grad der Behinderung vorliegt ,  vielm ehr ist  entscheidend, ob offensicht lich 

eine tatsächliche Reiseerschwernis vorliegt .  Eine offensicht liche Reiseerschwernis liegt  vor, 

wenn es unter Fürsorgegesichtspunkten nicht  zum utbar ist , die niedrigste 

Beförderungsklasse zu nutzen – z. B. weil durch ein gebrochenes oder dauerhaft  versteiftes 

Bein m ehr Beinfreiheit  erforderlich ist .  Liegt  eine tatsächliche Reiseerschwernis vor,  ist  dies 

aktenkundig zu machen. Die Feststellung hierüber gilt  auch für nachfolgende Reisen mit  

gleichart igem  Verlauf,  solange die Beeint rächt igung andauert .

3.1.11 Dienst liche Besprechungen oder das Aktenstudium  während der Fahrt  oder des Fluges 

allein rechtfert igen nicht die Nutzung einer höheren Beförderungsklasse.

3.1.12 Hat  die oder der Dienstreisende m it  Anspruch auf Erstat tung der Fahrtkosten der 

höheren Beförderungsklasse freiwillig eine niedrigere Beförderungsklasse benutzt ,  werden 

Fahrtkosten auch nur  für diese Beförderungsklasse gewährt .

Zu Absatz 2 (Mietwagen und Taxis)

3.2.1 Mietwagen i.  S. des § 3 Abs. 2 sind Miet -  oder Leasingfahrzeuge – auch Teil-  und 

Carsharing-Fahrzeuge –, die ausschließlich zur Erledigung eines Dienstgeschäfts dienst lich 

angemietet  werden. Für ohnehin durch die Dienstreisende oder den Dienst reisenden privat  

genutzte Miet-  oder Leasingfahrzeuge, die auch für Dienst reisen genutzt  werden, gelten die 

Entschädigungsregelungen des § 5;  vgl. hierzu Num m er 5.1.2.
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– 

– 

– 
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3.2.2 Dienst liche Gründe für die Anm ietung eines Mietwagens liegen vor,  wenn

zur Erledigung des Dienstgeschäfts regelmäßig verkehrende Beförderungsm it tel nicht  

genutzt  werden können oder dies unter Berücksicht igung der Gesam tum stände aus 

dienst lichen Gründen nicht zweckm äßig ist  und deshalb ein Kraft fahrzeug benutzt  

werden m uss,

ein Dienstkraft fahrzeug nicht zur Verfügung steht und

die Benutzung eines Taxis unter Berücksicht igung von bet r iebswirtschaft lichen 

Aspekten nicht  kostengünst iger wäre.

Es m üssen alle vorstehenden Voraussetzungen erfüllt  sein.  Grundsätzlich können nur die 

Kosten für die Anm ietung eines Kraft fahrzeugs bis zur unteren Mit telklasse – z.  B. Golfk lasse 

– erstat tet  werden. Die Anerkennung des dienst lichen I nteresses ist  in der Regel vor Ant r it t  

der Dienst reise von der  Dienststelle einzuholen.

3.2.3 Dienst liche Gründe für eine Taxibenutzung liegen insbesondere vor,  wenn

dies im  Einzelfall – z. B. aufgrund der Fürsorgepflicht – geboten ist ,

regelm äßig verkehrende Beförderungsm it tel nicht  oder nicht  zeitgerecht  verkehren,

Fahrten zwischen 23 und 6 Uhr das Benutzen dieses Beförderungsm it tels für  den Zu-  

und Abgang, sowie Fahrten am  Geschäftsort  notwendig m achen, oder

im  Zusam m enhang mit  der Nutzung regelm äßig verkehrender Beförderungsm it tel ein 

Frauennacht taxi in Anspruch genom m en wird.

Ortsunkundigkeit  und widrige Wit terungsverhältnisse allein recht fert igen nicht  die Nutzung 

eines Taxis.

3.2.4 Die Benutzung von Mietwagen oder Taxis kann im  Einzelfall auch aus zwingenden 

persönlichen Gründen – z.  B. aufgrund des Gesundheitszustandes – gerecht fert igt  sein. Ein 

Grund, der  die Benutzung eines Taxis rechtfert igt , ist  insbesondere das Vorliegen einer 

außergewöhnlichen Gehbehinderung – Merkzeichen aG – oder bei einem  stark 

eingeschränkten Sehverm ögen.
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3.3 

3.4 

3.2.5 Die Regelung des § 3 Abs. 2 beschränkt  sich auf Mietwagen und Taxis und gilt  nicht , 

wenn die oder  der Dienst reisende in einem  Kraft fahrzeug einer anderen Person entgelt lich 

m itgenom m en wird.

3.2.6 Liegen keine dienst lichen oder zwingenden persönlichen Gründe für die Benutzung 

eines Mietwagens oder Taxis vor  und wird eines dieser Beförderungsm it tel dennoch in 

Anspruch genom m en, r ichtet  sich die Kostenerstat tung nach § 5 Abs. 2 – sog. kleine 

Wegstreckenentschädigung. In diesen Fällen ist  die Angabe der im  Mietwagen oder Taxi 

gefahrenen Kilom eter erforderlich.

Zu Absatz 3 (Fahrtkosten bei Übernachtung in der außerhalb des Geschäftsortes 

liegenden Wohnung)

3.3.1 Die Vorschrift  gilt  für m ehrtägige Dienstreisen, bei denen grundsätzlich ein Verbleiben 

am  Geschäftsort  vorgesehen ist , die oder der Dienstreisende aber in ihrer oder  seiner 

außerhalb des Geschäftsortes liegenden Wohnung übernachtet,  anstat t  eine Unterkunft  am  

Geschäftsort  in Anspruch zu nehm en.

3.3.2 Wohnung i. S. der Vorschrift  ist  jede außerhalb des Geschäftsortes liegende Wohnung, 

die der oder dem  Dienstreisenden oder m it  ihr oder ihm  in häuslicher Gem einschaft  lebenden 

Angehör igen gehört  – z.  B. auch eine Ferienwohnung. Für  die Bemessung der 

Reisekostenvergütung ist  entscheidend, ob die oder der Dienst reisende dort  tatsächlich 

übernachtet;  allein die Möglichkeit  einer Nutzung reicht  zur  Anwendung dieser Vorschrift  

nicht  aus.

3.3.3 Die Fahrtkosten werden für  jede Hinfahrt  und Rückfahrt  aus Anlass einer Übernachtung 

in der Wohnung bis zur Höhe des pauschalen Übernachtungsgeldes erstat tet ;  zusätzliche 

Fahrten – z.  B. Mit tagsheim fahrten – werden nicht  berücksicht igt . Das heißt , bei einer 

zweitägigen Dienst reise m it  einer Übernachtung kom m t  eine Erstat tung der Fahrtkosten für 

eine Hinfahrt  und eine Rückfahrt in Höhe von insgesam t  bis zu 20 EUR in Bet racht .

3.3.4 Die Erstattung der Fahrtkosten oder die Gewährung einer Wegst reckenentschädigung 

ist  ausgeschlossen, wenn der oder dem Dienst reisenden ihres oder seines Am tes wegen eine 

unentgelt liche Unterkunft  bereitgestellt  wird und diese ohne hinreichenden Grund nicht  in 

Anspruch genom m en wird.  Ob ein hinreichender Grund vorliegt,  ist  anhand der 

Gesam tum stände des Einzelfalles zu beurteilen, wobei der hinreichende Grund – z.  B. 

Gesundheitszustand – in der Person der  oder des Dienst reisenden liegen muss.

Zu Absatz 4 (Ausschlussgrund – unentgelt liche Beförderung)

3.4.1 Dienstreisende des Polizeivollzugsdienstes haben die Möglichkeit  der Nutzung von 

Freifahrten durch Tragen der Uniform  grundsätzlich zu nutzen, es sei denn, es bestehen 

Hinderungsgründe. Hinderungsgründe liegen vor, wenn
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– 

– 

5.1 

das Tragen der Uniform  während der Dienstreise aus dienst lichen Gründen nicht  in 

Betracht kom m t , oder

die Nutzung eines anderen Beförderungsm it tels aus dienst lichen Gründen geboten ist  – 

z.  B. bei Überstellungs-  und Begleit fahrten oder bei der Mitnahm e von dienst lichen 

Ausrüstungsgegenständen, die im  Fall eines Einsatzes im  Beförderungsm it tel 

unbeaufsicht igt  zurückgelassen werden m üssten.

3.4.2 Die oder der  Dienst reisende hat  keinen Anspruch auf Erstat tung von Fahrtkosten, 

wenn sie oder er z.  B. pr ivat  oder dienst lich beschaffte Fahrkarten, Netz-  oder Zeitkarten, 

Jobt ickets oder Fahrausweise für schwerbehinderte Menschen nicht nutzt .

Zu §  4  –  Kostenerstat tung für  den Erw erb von BC, Netzkarten und Zeitkart en –

4. § 4 regelt  die Kostenerstat tung für den Erwerb von BC, Netzkarten und Zeitkarten.

4.1 Dienstreisende sind – unabhängig von eventuellen Kostenerstattungen – aufgrund des 

Dienst -  und Treueverhältnisses verpflichtet , pr ivat  beschaffte Fahrausweise für Dienst reisen 

und für  andere Reisen m it  grundsätzlichem  Erstat tungsanspruch einzusetzen.

4.2 Anschaffungskosten für nicht dienst lich und som it  aus persönlichen Gründen erworbene 

BC werden auf Antrag der oder des Dienst reisenden erstat tet ,  wenn sie sich vollständig für 

dienst liche Fahrten am ort isiert  haben. Dies gilt  auch für sonst ige aus persönlichen Gründen 

angeschaffte Netz-  und Zeitkarten. Bei der Prüfung der Am ort isat ion ist  auch der ggf.  

entgangene GKR zu berücksicht igen.

4.3 Die Erstattung von aus persönlichen Gründen angeschafften BC kom m t nur bis zur Höhe 

der Anschaffungskosten einer BC für die Nutzung der niedrigsten Beförderungsklasse in 

Betracht,  es sei denn, es liegt  ein Fall des § 4 Satz 3 vor.

Zu §  5  –  W egstreckenentschädigung –

5. § 5 regelt  die Gewährung einer Wegst reckenentschädigung.

Zu Absatz 1 (Gewährung einer Wegst reckenentschädigung)

5.1.1 Mit  der Gewährung einer Wegst reckenentschädigung nach § 5 sind auch die Kosten für 

die Mitnahm e weiterer Dienst reisender sowie die Mitnahm e von dienst lichem  und 

persönlichem Gepäck abgegolten. I m  Hinblick auf im  Schadensfall entstehende Ansprüche 

auf Sachschadenhaftung wird auf die j eweils hierfür geltenden Best im m ungen verwiesen.
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5.2 

5.3 

5.1.2 Voraussetzung für den Anspruch auf eine Wegst reckenentschädigung ist , dass die oder 

der Dienst reisende das Beförderungsm it tel selbst fährt  oder sie oder er  von einer anderen 

Person ohne eigenen Anspruch auf Reisekostenvergütung nach den Vorschr iften eines 

öffent lich- recht lichen Dienstherrn m itgenom m en wird. Die oder der Dienst reisende m uss 

nicht  Eigentüm erin oder Eigentüm er  des Beförderungsm it tels oder Versicherungsnehm erin 

oder  Versicherungsnehm er, der für das Beförderungsm it tel abgeschlossenen 

Haftpflichtversicherung sein.  Wegst reckenentschädigung wird auch gewährt  bei der 

Benutzung von Miet -  oder  Leasingfahrzeugen und Taxis,  für die eine Kostenerstat tung nach 

§ 3 Abs. 2 nicht  in Bet racht  kom m t ;  vgl.  hierzu auch Num m er 3.2.1.

5.1.3 Für die Berechnung der Wegst reckenentschädigung ist  die verkehrsübliche 

St raßenverbindung m aßgeblich. Längere St recken werden berücksicht igt ,  wenn sie 

insbesondere aufgrund der Verkehrsverhältnisse – z.  B. Stau – oder aus Gründen der 

Zeitersparnis benutzt  wurden. Wegst reckenentschädigung wird auch für dienst liche Fahrten 

am  Geschäftsort  einschließlich der Fahrten zu und von der Unterkunft  gewährt .

Zu Absatz 2 (sog. k leine Wegst reckenentschädigung)

5.2.1 Die sog. k leine Wegst reckenentschädigung ist  auf einen Höchstbetrag von 100 EUR je 

Dienst reise begrenzt ,  folglich wird eine Gesam tst recke – Hin-  und Rückfahrt  – von insgesam t  

500 km  abgedeckt .  Wird nur eine Fahrt  – z. B. Hinfahrt  – m it  dem  Kraft fahrzeug 

durchgeführt  und die andere Fahrt  m it  regelm äßig verkehrenden Beförderungsm it teln, 

halbier t  sich der Höchstbet rag entsprechend auf 50 EUR. Für über den Höchstbet rag 

hinausgehende Fahr tkosten ist  die Gewährung einer Wegst reckenentschädigung nach dieser  

Vorschrift  ausgeschlossen.

5.2.2 Benutzt  die oder der Dienst reisende für Fahrten zum  und vom  Bahnhof,  Flughafen oder 

zur und von der (nächstgelegenen)  Bus-  und Straßenbahnhaltestelle einen Kraftwagen, wird 

grundsätzlich eine Wegst reckenentschädigung nach § 5 Abs. 2 gewährt , es sei denn, es liegt  

ein Ausnahm etatbestand der Num mer 5.3.3 vor. Zudem  wird in den Fällen, in denen die 

oder  der Dienst reisende mit  einem  Kraft fahrzeug zum  Bahnhof oder Flughafen oder zur und 

von der (nächstgelegenen)  Bus-  und St raßenbahnhaltestelle gefahren oder abgeholt  wird – 

sog. Leerfahr ten – eine Wegst reckenentschädigung nach § 5 Abs. 2 gewährt .

Zu Absatz 3 (sog. große Wegst reckenentschädigung)

5.3.1 Die Entscheidung über das Vorliegen eines erheblichen dienst lichen Interesses an der 

Benutzung eines Kraftwagens ist  im  Einzelfall zu t reffen und die Feststellung hierüber erfolgt  

grundsätzlich im  Rahm en der Anordnung oder Genehm igung. Abweichend von der 

Einzelfallentscheidung kann für best im m te regelm äßig wiederkehrende Dienstgeschäfte oder 

für abgrenzbare Gruppen von Dienst reisenden – z. B. für Beam t innen und Beam te im  

Außendienst  – das Vorliegen des erheblich dienst lichen I nteresses auch allgem ein festgestellt  

werden.

5.3.2 Ein erhebliches dienst liches Interesse an der Benutzung eines Kraftwagens liegt  vor, 

wenn
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– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

das Dienstgeschäft  andernfalls nicht  durchgeführt  werden kann, oder

die Benutzung eines Kraftwagens nach der Art  des Dienstgeschäfts notwendig ist  und 

die Benutzung eines Dienstkraft fahrzeugs nicht  in Betracht  kom m t .

Kom m t  die Benutzung eines Dienstkraft fahrzeugs nicht in Bet racht , liegen die 

Voraussetzungen nach Satz 1 insbesondere vor , wenn

das Dienstgeschäft  bei Nutzung von regelm äßig verkehrenden Beförderungsm it teln 

nicht  durchgeführt  werden kann oder ein solches nicht  zur Verfügung steht ,

ein Diensthund m itzunehm en ist ,

schweres – m indestens 25 kg – und/ oder  sperr iges Dienstgepäck – kein persönliches 

Reisegepäck – m itzuführen ist ,

das Mit führen eines Kraft fahrzeuganhängers dienst lich angeordnet  ist  – vgl. hierzu auch 

Num m er 5.3.1,

die Benutzung eines Kraftwagens es erm öglicht ,  an einem  Tag Dienstgeschäfte an 

verschiedenen Stellen durchzuführen, die bei Nutzung regelm äßig verkehrender 

Beförderungsm it tel in dieser Zeit  nicht er ledigt  werden könnten,

eine außergewöhnliche Gehbehinderung – Merkzeichen aG – vorliegt,

die Dienst reise unter  Berücksicht igung betr iebswirtschaft licher Aspekte kostengünst iger 

als m it  regelm äßig verkehrenden Beförderungsm it teln durchgeführt  werden kann. 

Teilaspekte hierbei können u. a.  die Mitnahm e von Beam t innen und Beam ten desselben 

Dienstherrn, die Verm eidung von zusätzlichen Kosten – z.  B. weitere Tage-  oder 

Übernachtungsgelder – und die deut liche Reduzierung der Abwesenheitszeiten sein.

Ein erhebliches dienst liches I nteresse kann auch angenom m en werden, wenn der Nachweis 

erbracht wird,  dass durch die regelm äßige Benutzung von privaten Kraftwagen auf die 

Beschaffung von Dienstkraft fahrzeugen – Kauf oder Leasing – dauerhaft  verzichtet  werden 

kann.

5.3.3 Benutzt  die oder der Dienst reisende für Fahrten zum  und vom  Bahnhof oder Flughafen 

einen Kraftwagen, kann ein erhebliches dienst liches I nteresse für diese Fahrten festgestellt  

werden, wenn die Benutzung von regelm äßig verkehrenden Beförderungsm it teln für diese 
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– 

– 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

Teilstrecke nicht  m öglich oder nicht zum utbar ist .  Letzteres kann insbesondere vor liegen, 

wenn

der Gesundheitszustand der oder des Dienst reisenden die Benutzung des Kraftwagens 

erforder t  oder

durch die Benutzung des Kraftwagens ein Beginn der Dienst reise vor 6 Uhr oder ein 

Ende der Dienst reise nach 24 Uhr verm ieden werden kann.

Satz 1 erfasst  auch die Fahrten zu und von der (nächstgelegenen)  Bus-  und 

St raßenbahnhaltestelle.  Zudem  wird für sog. Leerfahrten eine Wegst reckenentschädigung 

nach § 5 Abs. 2 gewährt ;  vgl. hierzu Num m er 5.2.2 Satz 2.

Zu Absatz 4 (Wegst reckenentschädigung für das Mit führen von Anhängern)

Die Gewährung eines Zuschlages zur Wegst reckenentschädigung für das Mit führen eines 

Kraft fahrzeuganhängers oder eines Pferdeanhängers nach § 5 Abs. 4 Satz 1 setzt  die 

Feststellung des erheblichen dienst lichen I nteresses an der Benutzung eines Kraftwagens 

nach Absatz 3 voraus. Durch das dienst lich angeordnete Mit führen eines Anhängers erhöht  

sich die Wegst reckenentschädigung nach Absatz 3;  z. B. bei Benutzung eines Kraftwagens 

und Mit führung eines privaten Pferdeanhängers auf insgesam t 0,50 EUR je Kilom eter 

zurückgelegter St recke.

Zu Absatz 5 (Wegst reckenentschädigung für das Benutzen eines Fahrrades)

Benutzt  die oder der Dienst reisende ein privates Fahrrad wird eine 

Wegstreckenentschädigung in Höhe von 0,05 EUR je Kilom eter zurückgelegter St recke 

gewährt .  Als Fahrräder gelten auch Fahrräder m it  Elekt roantr ieb, die nach § 1 Abs. 3 StVG 

keine Kraft fahrzeuge sind. Mit  der Pauschale sind säm t liche Kosten abgegolten, höhere 

Kosten werden nicht  erstat tet .

Zu Absatz 6 (Wegst reckenentschädigung bei Übernachtung in der außerhalb des 

Geschäftsortes liegenden Wohnung)

Num m er 3.3 gilt  entsprechend.

Zu Absatz 7 (Ausschlussgründe)

5.7.1 Wird ein unentgelt lich zur Verfügung gestelltes Dienstfahrzeug ohne hinreichenden 

Grund nicht benutzt ,  besteht  kein Anspruch auf Wegst reckenentschädigung.
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7.1 

5.7.2 Bei Bildung einer Fahrgem einschaft  m it  m ehreren Dienstreisenden kann die 

Wegstreckenentschädigung insgesam t für die gem einsam  zurückgelegte St recke nur  einer 

oder  einem Dienst reisenden gewährt  werden.

Zu §  6  –  Kostenerstat tung für  Heim fahrten –

6. § 6 regelt  die Kostenerstat tung für Heim fahrten.

Wird eine Heim fahrt  an einen anderen Or t  als den Wohnort  durchgeführt , werden höchstens 

die Kosten erstat tet , die bei einer Heimfahrt  zur Wohnung erstat tungsfähig wären.

Zu §  7  –  Tagegeld, Aufw andsvergütung für  Verpflegung –

7. § 7 regelt  die Gewährung von Tagegeld und die Gewährung einer Aufwandsvergütung für  

Verpflegung.

Zu Absatz 1 (Höhe des Tagegeldes)

7.1.1 Die Regelung stellt  bezüglich des bei Dienst reisen unterstellten und damit  

erstat tungsfähigen Verpflegungsmehraufwands auf die für  alle Arbeitnehm erinnen und 

Arbeitnehm er  in Fällen der Abwesenheit  von der Wohnung oder der ersten Tät igkeitsstät te – 

Dienststät te – steuerlich abzugsfähigen Verpflegungspauschalen gem äß § 9 Abs. 4 a Sätze 1 

bis 4 EStG ab.

7.1.2 Für das Tagegeld an den An-  und Abreisetagen kom mt  es nicht  auf eine 

Mindestabwesenheitszeit  an.

7.1.3 Je Kalendertag kann ein Anspruch auf nur eine Tagegeldpauschale entstehen. Wird an 

einem  Kalendertag sowohl eine m ehrtägige Dienst reise beendet ,  als auch eine weitere 

Dienst reise begonnen, wird für diesen Kalendertag nur eine Tagegeldpauschale in Höhe von 

12 EUR gewährt.

7.1.4 Durch die Pauschalbet räge sind säm tliche Verpf legungsmehraufwendungen 

abgegolten, der Einzelnachweis von Verpflegungskosten – z. B. durch Bewirtungsnachweis – 

berecht igt  daher nicht  zur Erstattung höherer Beträge.

7.1.5 Führt  die oder der Dienst reisende ein nächt liches Dienstgeschäft  ohne Übernachtung 

durch und endet  die Dienstreise nach 24 Uhr,  sind die Abwesenheitszeiten 

zusam menzurechnen. Die Abwesenheitszeiten werden in diesem  Fall für den Kalendertag 

berücksicht igt ,  an dem  die oder der Dienstreisende den überwiegenden Teil der insgesam t 

m ehr als acht Stunden abwesend sind.
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7.2 

7.3 

7.1.6 I n einem  Um kreis von 2 km  von der Dienststät te und der Wohnung kann davon 

ausgegangen werden, dass die dort  vorhandenen Möglichkeiten für eine kostengünst ige 

Verpflegung bekannt  sind, sodass keine Mehraufwendungen für Verpflegung entstehen. Ein 

Anspruch auf Tagegeld ist  daher sowohl für die Dauer der Erledigung eines Dienstgeschäfts 

innerhalb des Zwei-Kilom eter-Radius ausgehend von der Eingangstür des Wohnhauses, als 

auch ausgehend von der Eingangstür der Dienststät te ausgeschlossen. Hierbei ist  

unerheblich, an welchem der beiden Orte die Dienst reise beginnt  und endet.  Die konkret 

zurückgelegte Fahrtstrecke oder notwendige Um wege, die sich z. B. aufgrund der Wahl des 

Beförderungsm it tels ergeben und für die Berechnung der Höhe der 

Wegstreckenentschädigung herangezogen werden, haben auf die Erm it t lung des 

Tagegeldanspruchs keinen Einf luss. Auch wenn ein innerhalb des Zwei-Kilom eter-Radius 

befindliches Ziel m it  einem  Kraft fahrzeug oder m it  regelmäßig verkehrenden 

Beförderungsm it teln angefahren wird und hierdurch ein Um weg zurückgelegt  werden muss, 

der zu einer zurückzulegenden Strecke von m ehr als 2 km  führt , ist  der  

Ausschlusstatbestand des § 7 Abs. 1 Satz 4 erfüllt .

Zu Absatz 2 (Verm inderung des Tagegeldes bei längerem Aufenthalt  am  Geschäftsort )

7.2.1 Die Vorschrift  findet  Anwendung bei Dienstreisen m it  längerem  – in der Regel 

ununterbrochenem  – Aufenthalt  an dem selben auswär t igen Geschäftsort . Die Best im m ung 

unterstellt , dass es Dienstreisenden nach Ablauf einer gewissen Zeit  durch bessere Kenntnis 

der ört lichen Situat ion m öglich ist ,  die Mehraufwendungen für Verpflegung zu verr ingern. 

Das Tagegeld wird daher ab dem  15. Tag des Aufenthalts auf 50 %  der 

Verpflegungspauschale erm äßigt .

7.2.2 Die Erm äßigung gilt  nur für volle Kalendertage des Aufenthalts an dem selben 

auswärt igen Geschäftsort , d.  h.  zum  Aufenthalt  am  Geschäftsort  zählen alle Tage zwischen 

dem  Anreisetag und dem  Abreisetag. Die Dauer der Dienstreise wird durch eine 

Zwischendienstreise oder ein Verlassen des Geschäftsortes aus persönlichen Gründen nicht  

unterbrochen. I m  Übrigen hat  die Behörde z. B. bei Urlaub oder Krankheit  zu prüfen, ob es 

zweckmäßig ist , die Beendigung der Dienst reise anzuordnen. I n diesem  Fall beginnt  die 

v ierzehntägige Frist  mit  dem  Tag der Rückkehr an denselben Geschäftsort  von neuem .

7.2.3 Besondere Fälle i.  S. des § 7 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 liegen vor, wenn wegen der Art  

des Dienstgeschäfts die notwendigen Mehraufwendungen für Verpflegung nicht  aus dem  

erm äßigten Tagegeld bestr it ten werden können.

7.2.4 Für den Tag der Heim fahrt  wird Tagegeld bis zur Ankunft  an der Wohnung, für den Tag 

der Rückreise an den Geschäftsort  ab dem  Zeitpunkt  des Verlassens der  Wohnung gewährt .  

Gleiches gilt  in den Fällen, in denen die oder der Dienst reisende in ihrer oder seiner 

außerhalb des Geschäftsortes gelegenen Wohnung, von der sie oder er regelm äßig ihren 

oder  seinen Dienst  antr it t , übernachtet.

Zu Absatz 3 (Verm inderung des Tagegeldes bei unentgelt licher Verpflegung)
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7.3.1 Eine Verpf legung wird unentgelt lich gewähr t ,  wenn der oder dem  Dienstreisenden 

keine Kosten dafür entstehen. Des Amtes wegen wird Verpflegung gewährt ,  wenn die oder 

der Dienst reisende sie ihrer oder seiner Stellung oder Tät igkeit  wegen und som it  aus 

anderen als persönlichen Gründen – also z. B. nicht von Verwandten oder Bekannten – 

erhalten hat . Das Tagegeld ist  auch dann zu kürzen, wenn die Verpflegung von einem  

anderen Dienstherrn oder von privater Seite aus anderen als persönlichen Gründen zur  

Verfügung gestellt  wird.

7.3.2 Ein Einbehalt  für unentgelt lich zur Verfügung gestellte Verpflegung erfolgt ,  wenn es 

sich im  Einzelnen um  vollwert ige Mahlzeiten handelt  – hierunter fallen auch Kant inen-  oder 

Gem einschaftsverpflegungen oder die Verpflegung im  Flugzeug im  Zusam m enhang m it  der 

Beförderung – und die j eweilige Hauptm ahlzeit  ein ebenfalls unentgelt lich zur Verfügung 

gestelltes Get ränk um fasst.  Diese Anforderung ist  auch dann erfüllt ,  wenn z.  B. Trinkwasser, 

Mineralwasser oder Tee aus Spendern oder Karaffen angeboten wird.  Auch ein zur Verfügung 

gestellter Snack oder  Im biss – z.  B. belegte Brötchen, Kuchen und Obst –, der während 

einer Dienst reise gereicht  wird, kann eine Mahlzeit  sein,  die zur Kürzung des Tagegeldes 

führt .  Es kom m t nicht  darauf an, ob die Mahlzeit  zu einer allgem ein üblichen Essenszeit  

eingenom m en wird, sondern vielm ehr darauf an, ob die zur Verfügung gestellte Verpflegung 

an die Stelle einer der Hauptm ahlzeiten (Frühstück, Mit tagessen oder Abendessen)  t r it t .  Die 

Gestellung von Aufm erksamkeiten führt  nicht  zu einem  Einbehalt  vom  zustehenden 

Tagegeld, hierzu gehören z.  B. Kaffee und Gebäck anlässlich dienst licher Besprechungen 

oder  Salzgebäck, Schokowaffeln,  Müslir iegel oder vergleichbare Snacks, die auf 

innerdeutschen Flügen oder Kurzst reckenflügen gereicht  werden.

7.3.3 Werden Hotelkosten einschließlich Verpflegungskosten – z.  B. Frühstück – als 

Übernachtungsgeld erstat tet ,  so ist  eine entsprechende Kürzung des Tagegeldes nach § 7 

Abs. 3 vorzunehm en;  vgl.  hierzu Num mer 8.1.3.

7.3.4 Die für den Einbehalt  maßgeblichen Pauschalbet räge berechnen sich vom  zustehenden 

Tagegeld für einen vollen Kalendertag:

– Frühstück 20 %  (20 %  von 24 EUR =  4,80 EUR)

– Mit tagessen 40 %  (40 %  von 24 EUR =  9,60 EUR)

– Abendessen 40 %  (40 %  von 24 EUR =  9,60 EUR)

Diese Pauschalbet räge sind auch dann m aßgebend, wenn die für die Mahlzeit  in Rechnung 

gestellten Beträge den jeweiligen Pauschalbetrag unterschreiten, z.  B. bei einem  sog. 

Expressfrühstück, für das weniger als 4,80 EUR in Rechnung gestellt  werden. Wird ein 

erm äßigtes Tagegeld nach § 7 Abs. 2 gewährt , so berechnet  sich der für  den Einbehalt  

m aßgebliche Pauschalbet rag von dem  zustehenden erm äßigten Tagegeld, d. h. für ein 

Frühstück bet rägt  dieser Einbehalt  20 %  von 12 EUR =  2,40 EUR und für  ein Mit tagessen 

oder  Abendessen 40 %  von 12 EUR =  4,80 EUR.

7.3.5 Tagegelder sind nicht  auf Bet räge von unter 0 EUR zu kürzen, sodass bei Dienst reisen 

bis zu 14 Tagen Dauer Tagegelder in folgender Höhe zustehen:
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7.4 

– 

– 

8.1 

Anspruch auf 

Tagegeld nach 

§ 7 Abs. 1

Anspruch auf Tagegeld nach § 7 Abs. 1 i.  V. m . Abs. 3 bei unentgelt lich 

gewähr tem

Frühstück Mit tag-  oder 

Abendessen

Frühstück 

und 

Mit tagessen

Mit tag-  und 

Abendessen

Frühstück, 

Mit tag-  und 

Abendessen

24,00 EUR 19,20 EUR 14,40 EUR 9,60 EUR 4,80 EUR 0,00 EUR

12,00 EUR 7,20 EUR 2,40 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

7.3.6 Der Einbehalt  ist  auch dann vorzunehmen, wenn die oder der Dienst reisende ohne 

hinreichenden Grund eine unentgelt liche Verpflegung nicht  in Anspruch nim m t . Der 

hinreichende Grund kann dienst licher oder persönlicher Art  – z. B. Notwendigkeit  von 

Diätverpf legung aus gesundheit lichen Gründen – sein,  nicht j edoch unangem essene 

Ansprüche an die Verpflegung.

7.3.7 Zur lohnsteuerlichen Behandlung der Mahlzeitengestellung nach der Reform  des 

steuerlichen Reisekostenrechts siehe BMF-Schreiben vom  24. 10. 2014 (BStBl I  S. 1412) .

Zu Absatz 4 (Aufwandsvergütung für Verpflegung)

7.4.1 Eine Aufwandsvergütung kann in Fällen festgesetzt  werden, in denen nach der Art  des 

Dienstgeschäfts regelm äßig von allgem ein geringeren Mehraufwendungen für Verpflegung 

ausgegangen werden kann. Erfahrungswerte hierzu können insbesondere aus der 

Auswertung geeigneter Dienst reisen über einen längeren Zeit raum  gewonnen werden. 

Geringfügige Abweichungen in Höhe von bis zu 10 %  führen in der Regel nicht zu einer 

Neufestsetzung der Aufwandsvergütung.

7.4.2 Ein geringerer Mehraufwand für Verpflegung kann sich aufgrund der Art  des 

Dienstgeschäfts oder durch die Art  der Ausführung der Dienst reisen ergeben. Der geringere 

Aufwand kann sich insbesondere daraus ergeben, dass

regelm äßige Dienst reisen an den gleichen Geschäftsort  oder in ein gleich bleibendes 

Gebiet  durchgeführt  werden oder

an einer Gem einschaftsverpflegung teilgenom m en wird.

Zu §  8  –  Übernachtungsgeld, Aufw andsvergüt ung für Übernachtung –

8. § 8 regelt  die Gewährung von Übernachtungsgeld und die Gewährung einer 

Aufwandsvergütung für  Übernachtung.

Zu Absatz 1 (Höhe des Übernachtungsgeldes)
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8.1.1 Übersteigen die Übernachtungskosten den Grenzbetrag von 80 EUR, ist  die 

Unverm eidbarkeit  der entstandenen Kosten zu begründen. Unvermeidbar sind 

Übernachtungskosten z. B. dann, wenn kein anderes zum utbares preiswerteres Hotelzim m er 

buchbar gewesen ist  oder zur Erledigung des Dienstgeschäfts zwingend ein best im m tes Hotel 

zu nutzen ist ;  z.  B. ein Tagungshotel.

8.1.2 Sind Übernachtungskosten bereits im  Genehm igungsverfahren als unverm eidbar 

anerkannt  worden, bedarf es im  Rahm en der Reisekostenabrechnung keiner erneuten 

Begründung für die Überschreitung des Grenzbet rages, es sei denn, die Dienst reise wurde 

nicht  entsprechend der Angaben im  Genehm igungsverfahren durchgeführt .  Dies gilt  auch, 

wenn die Dienststelle oder ein von dort  beauft ragtes Reisebüro die Zim m erreservierung 

durchführt  oder  die oder der Dienst reisende Zim m er  aus einem  von der Dienststelle 

herausgegebenen Hotelverzeichnis bucht .

8.1.3 Hotelkosten, die die Kosten des Frühstücks einschließen, können unter Beachtung des 

§ 7 Abs. 3 einheit lich als Übernachtungsgeld erstat tet  werden, wenn von einer 

Arbeitgeberveranlassung im  lohnsteuerlichen Sinne ausgegangen werden kann. I n welchen 

Fällen von einer Arbeitgeberveranlassung im  lohnsteuerlichen Sinn ausgegangen werden 

kann, ergibt  sich aus Rz. 64 des BMF-Schreibens vom 24. 10. 2014 (BStBl I  S. 1412) . 

Beinhaltet  der Zim m erpreis neben dem  Frühstück weitere Verpf legungskosten – sog. Halb-  

oder  Vollpension –, kann dieser bei Vorliegen der Arbeitgeberveranlassung ebenfalls unter 

Beachtung des § 7 Abs. 3 einheit lich als Übernachtungskosten erstat tet  werden. Dam it  eine 

sog. arbeitgeberveranlasste Buchung m it  der Rechnung dokum ent iert  wird,  ist  es zwingend 

erforderlich, dass die Hotelrechnung auf die Dienststelle ausgestellt  ist  und dort  die oder  der 

Dienst reisende nur als Übernachtungsgast benannt  wird. Berechnet ein Hotel z. B. für eine 

Übernachtung 89 EUR einschließlich der Kosten für  das Frühstück in Höhe von 9 EUR und 

eine Arbeitgeberveranlassung liegt vor,  so sind die Hotelkosten in Höhe von 89 EUR 

insgesam t  als Übernachtungskosten erstat tungsfähig und das Tagegeld wird um  4,80 EUR 

gekürzt ;  vgl. hierzu Num m er 7.3.4. Liegt  eine Arbeitgeberveranlassung nicht vor,  so sind die 

Übernachtungskosten in Höhe von 80 EUR als Übernachtungsgeld erstat tungsfähig und die 

Kosten für das Frühstück sind m it  dem  zu gewährenden Tagegeld abgegolten.

8.1.4 Bei gem einsam er  Übernachtung m ehrerer Dienst reisender  in einem  Mehrbet tzim m er, 

sind die Übernachtungskosten auf die Dienstreisenden aufzuteilen. Dies gilt  auch dann, wenn 

die oder der Dienst reisende m it  einer oder m ehreren nicht  erstat tungsberecht igten Personen 

in einem  Zim m er übernachtet .

8.1.5 Die Kosten der Unterkunft  werden im  Regelfall der oder  dem  Dienst reisenden erstat tet  

und nicht dem  Hotel. Die Möglichkeit  der Dienststelle, die Unterkunftskosten aus 

besonderem  Grund – z.  B. zur Erlangung preisgünst igerer Kondit ionen – direkt m it  dem  

Hotel oder der Veranstalter in oder  dem  Veranstalter abzurechnen, bleibt  hiervon unberührt .

8.1.6 Die Unterkunft  m uss angem essen und zum utbar sein.  Ein einfaches Hotelzim m er 

erfüllt  dieses Kr iter ium . I n Bet racht  kom m en aber auch Unterkünfte in verwaltungseigenen 

Aus-  und Fortbildungsstätten oder Gästezim m er von Landesdienststellen.
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8.2 

8.1.7 Wird der oder dem  Dienst reisenden ein Gästezim m er von einer anderen Stelle als einer 

Landesdienststelle entgelt lich zur Ver fügung gestellt  und die Nutzung des Gästezim m ers 

ohne hinreichenden Grund abgelehnt  und eine andere Unterkunft  gewählt ,  so wird höchstens 

der Betrag als Übernachtungsgeld erstat tet ,  der  sonst  von der oder dem  Dienst reisenden für 

das nicht in Anspruch genom m ene Gästezim m er zu zahlen gewesen wäre.

8.1.8 Ein pauschales Übernachtungsgeld wird gewährt ,  wenn kein Nachweis vorgelegt wird 

und kein Ausschlussgrund nach § 8 Abs. 2 greift .  I n diesen Fällen – z.  B. Übernachtung bei 

einem  Fam ilienangehörigen – wird unterstellt , dass Kosten für eine Übernachtung außerhalb 

der Wohnung angefallen sind, die 20 EUR nicht  übersteigen.

8.1.9 Übernachtet  die oder der  Dienst reisende in einem  privateigenen Wohnwagen oder 

Wohnm obil, wird für notwendige Übernachtungen ein pauschales Übernachtungsgeld 

gewährt .  Die für das Abstellen des Wohnwagens oder Wohnm obils anfallenden 

Stellplatzgebühren, sind als sonst ige Kosten berücksicht igungsfähig;  vgl.  hierzu Num m er 

9.2. Anfallende weitere Nebenkosten der Übernachtung – z. B. Gebühren für  die Benutzung 

von sanitären Anlagen oder Kosten für die Reinigung des Schlafbereichs –, sind m it  der  

Übernachtungspauschale abgegolten. I st  der Wohnwagen oder das Wohnm obil dauerhaft  auf 

einem  Cam pingplatz abgestellt , findet ,  abweichend von den Sätzen 1 bis 3, die Regelung des 

§ 3 Abs. 3 Anwendung.

8.1.10 Übernachtungsgeld wird nicht  bei Erledigung nächt licher Dienstgeschäfte gewährt , 

wenn Art  und Zweck des Dienstgeschäfts die Nutzung einer Unterkunft  ausschließen – z. B. 

Nachtfahrten, Nachtkont rollen, Schichtdienst ;  in diesen Fällen liegt  keine Übernachtung i.  S. 

des § 8 vor.

Zu Absatz 2 (Ausschlussgründe)

8.2.1 Sind Kosten für das Benutzen von Schlafwagen oder Schiffskabinen im  Rahm en der 

Fahrtkosten zu erstat ten, wird für dieselbe Nacht  Übernachtungsgeld nur gewähr t ,  wenn die 

oder  der Dienst reisende wegen der frühen Ankunft  oder späten Abfahrt  des 

Beförderungsm it tels eine zusätzliche Unterkunft  in Anspruch nim m t  oder beibehalten muss. 

Dies gilt  entsprechend, wenn bei der Benutzung von Beförderungsm it teln i. S. des § 8 Abs. 2 

Nr.  1 eine zusätzliche Übernachtung erforderlich wird.

8.2.2 Übernachtet  die oder der  Dienst reisende in einem  privateigenen Wohnwagen oder 

Wohnm obil gilt  der Wohnwagen oder das Wohnm obil für die Dauer  einer notwendigen 

Übernachtung nicht  als Beförderungsm it tel.

8.2.3 Führt  eine Beam tin oder ein Beam ter des Landes eine Dienst reise zu einer 

niedersächsischen Landesdienststelle m it  Gästezim m ern durch, so wird das Gästezimm er des 

Am tes wegen unentgelt lich bereitgestellt .  Dies hat zur Folge, dass kein Übernachtungsgeld 

zu gewähren ist .  Das gilt  auch, wenn die oder der Dienst reisende das Gästezim m er  ohne 

hinreichenden Grund nicht  in Anspruch nim m t. Auch ein Gästezim m er, das nicht  m it  einer 

üblichen Hotelunterkunft  vergleichbar ist  – z. B. bei Unterbringung in einer 
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8.3 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Just izvollzugsanstalt ,  einer Schule oder Lehrgangsstätte – erfüllt  grundsätzlich den 

Ausschlusstatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 3.

Zu Absatz 3 (Gewährung einer Aufwandsvergütung)

8.3.1 Num m er 7.4 gilt  entsprechend.

8.3.2 Eine Aufwandsvergütung für Übernachtungskosten kom m t insbesondere bei einer 

Unterbringung in Einrichtungen außerhalb des Hotel-  und Gaststät tengewerbes in Bet racht .

Zu §  9  –  Erstat tung sonst iger  Kosten –

9. § 9 regelt  die Erstattung sonst iger Kosten.

9.1 Sonst ige Kosten i. S. des § 9 sind solche, die unm it telbar m it  der Durchführung der 

Dienst reise zusam m enhängen und notwendig sind, um  das Dienstgeschäft  überhaupt  oder 

unter zum utbaren Bedingungen durchführen zu können und die nicht bereits von § 3 oder 

den §§ 5 bis 8 erfasst  sind. Über die Notwendigkeit  sonst iger Kosten ist  unter 

Berücksicht igung des Lebenssachverhalts j eweils im  Einzelfall zu entscheiden.

9.2 Als sonst ige Kosten komm en u. a. in Betracht

Kosten der Gepäckversendung – ab 15 kg Handgepäck –, -aufbewahrung und 

- versicherung,

Eint r it tsgelder für eine dienst lich notwendige Teilnahm e an Veranstaltungen – z.  B. 

Ausstellungen, Messen, Tagungen, Versam m lungen –,

dienst lich veranlasste Telekomm unikat ionskosten,

Auslandseinsatzentgelt  bei Kreditkarteneinsatz für erstat tungsfähige Reisekosten unter 

Berücksicht igung des Kreditkartenumrechnungskurses,

Garagenm ieten, Park-  und Stellplatzgebühren, Fährkosten und Mautgebühren

beim  Benutzen von dienst lich zur Verfügung gestellten Kraft fahrzeugen,

beim  Benutzen von Kraftwagen, wenn an dem  Benutzen ein erhebliches dienst liches 

I nteresse i.  S. des § 5 Abs. 3 festgestellt  wurde, oder

Seite 26 von 4428.02.2017



– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

beim  Benutzen von Mietwagen i. S. des § 3 Abs. 2,

Park-  und Stellplatzgebühren beim  Benutzen von Kraft fahrzeugen in Fällen des § 5 

Abs. 2 bis zu 5 EUR täglich,

Kosten für erforderliche Untersuchungen – z.  B. Tropentauglichkeitsuntersuchung –, 

ärzt liche Zeugnisse, Grenzübert r it t s-  und Zollpapiere, Visa, notwendige I mpfungen 

einschließlich Sera im Zusam m enhang mit  Auslandsdienstreisen.

Kann eine schwerbehinderte Beam t in oder  ein schwerbehinderter Beam ter ein 

Dienstgeschäft  nur m it  frem der Hilfe durchführen, so sind die durch eine nicht  im  

öffent lichen Dienst  stehende Begleitperson entstehenden Kosten entsprechend der 

Vorschriften der NRKVO zu erstat ten.

9.3 Bei dienst lich bedingter Abwesenheit  vom  Geschäftsort  werden die notwendigen Kosten 

für das Beibehalten der Unterkunft  an diesem  Geschäftsort  als sonst ige Kosten erstat tet .

9.4 Bei Nutzung eines Flugzeugs zu einem  (ausländischen)  Geschäftsort  können im  

begründeten Einzelfall die Kosten für eine Reiserückt r it tsversicherung erstat tet  werden;  die 

Begründung ist  dem  Ant rag auf Genehm igung der Dienst reise beizufügen.

9.5 Als sonst ige Kosten sind u. a nicht  erstat tungsfähig

Kosten für Reiseausstattung – z.  B. Koffer,  Taschen –,

Kosten für Tageszeitungen, Trinkgelder, (Gast- ) Geschenke,

Kosten für Unterkunftsverzeichnisse, Stadtpläne, Landkarten, Navigat ionsgeräte,

Kosten für Reiseversicherungen – z. B. Reiseunfallversicherung, 

Reiserücktr it t sversicherung, die nicht  unter die Numm er 9.4 fallen, 

Reisehaftpflichtversicherung, Flugunfallversicherung, Auslandskrankenversicherung –,

Kosten für Ersatzbeschaffung, Reparatur oder Reinigung m itgeführter Kleidung und 

sonst iger Gegenstände,

Jahresgebühren für Kreditkarten,

Kursverluste beim  Verkauf ausländischer Zahlungsm it tel,

Seite 27 von 4428.02.2017



– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

10.1 

10.2 

Arzt -  und Arzneim it telkosten – Ausnahm e siehe Num m er 9.2,

Verwarnungs-  und Bußgelder bei Ordnungswidrigkeiten – z.  B. bei Verstößen gegen die 

StVO –,

Parkgebühren oder die Miete für einen Parkplatz an der Dienststät te, an der die 

Dienst reise beginnt  oder endet,

Gebühren für  die Benutzung sanitärer Anlagen – z. B. auf Raststät ten oder  in 

Bahnhöfen,

Kosten für die Betreuung und Pflege von Fam ilienangehörigen,

Benzinkostenzuschüsse bei Fahrgem einschaften;  vgl. hierzu Num m er 5.7.2,

wegen der Dienstreise entgangene Einnahm en – z. B. im  Rahmen einer von der 

Dienststelle genehm igten Nebentät igkeit  –,

Kosten für Leistungen, die aufgrund der Dienst reise nicht in Anspruch genom m en 

werden können – z.  B. ent r ichtete Kosten für  den Besuch eines nicht dienst lich 

veranlassten Kurses, es sei denn, es liegt  ein Fall des § 12 Abs. 4 vor.

Zu §  1 0  –  Tagegeld und Übernachtungsgeld bei Dienst reisen aus Anlass einer  

Versetzung, einer  Zuw eisung, e iner  Abordnung oder der  Beendigung e iner  

Abordnung –

10. § 10 regelt  die Gewährung von Tagegeld und Übernachtungsgeld bei Dienst reisen aus 

Anlass einer Versetzung, einer Zuweisung, einer Abordnung oder der Beendigung einer 

Abordnung. Eine dauerhafte Um setzung m it  Wechsel der Dienststät te steht  der Versetzung 

gleich. I st  eine solche Um setzung nur vorübergehend, so steht  sie einer  Abordnung gleich.

Zu Absatz 1 (Tagegeld für die Dienstant r it t sreise bei Maßnahmen ohne Anspruch auf 

Trennungsgeld)

§ 10 Abs. 1 Satz 3 stellt  ein-  und zweitägige Abordnungen hinsicht lich des zu gewährenden 

Tagegeldes den Dienst reisen gleich und stellt  insoweit  eine Ausnahm e zu den Sätzen 1 und 2 

dar.

Zu Absatz 2 (Tagegeld und Übernachtungsgeld für die Dienstant r it t sreise bei 

Maßnahm en m it  Anspruch auf Trennungsgeld)
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11.1 

11.2 

– 

– 

Die Vorschrift  gewähr leistet ,  dass in den Fällen des nachfolgenden oder vorhergehenden 

Anspruchs auf Gewährung von Trennungsgeld keine Abfindungslücke entsteht und auch 

keine Doppelzahlung erfolgt .

Zu §  1 1  –  Krankheit  und Tod w ährend e iner  Dienstre ise –

11. § 11 regelt  die Gewährung von Reisekostenvergütung bei Krankheit  und Tod während 

der Dienst reise.

Zu Absatz 1 (Krankheit  während einer Dienst reise)

11.1.1 Bei Krankenhausaufenthalten, die voraussicht lich länger als eine Woche dauern oder 

deren Dauer nicht  absehbar ist ,  ist  die auswärt ige Unterkunft  am  Geschäftsort  grundsätzlich 

aufzugeben. Dies gilt  entsprechend, wenn nach Beendigung des Krankenhausaufenthalts das 

Dienstgeschäft  voraussicht lich nicht  m ehr fortgeführt  wird.  Am  Aufnahm e-  und 

Ent lassungstag im Krankenhaus bereitgestellte Verpflegung stellt  keine unentgelt liche 

Verpflegung i. S. des § 7 Abs. 2 dar.

11.1.2 Krankheitsbedingte Aufwendungen – z. B. die Kosten einer ärzt lichen Behandlung, 

Kosten für Arzneim it tel,  Rettungsfahrten und - flüge und sonst ige Krankent ransporte – 

gehören nicht  zu den Reisekosten.

11.1.3 Fahrtkosten für eine Besuchsreise werden im  Fall einer lebensgefährlichen 

Erkrankung der oder des Dienstreisenden nur für eine Person und nur für eine Reise 

erstat tet .

Zu Absatz 2 (Tod während einer Dienstreise)

11.2.1 I n Todesfällen wird Reisekostenvergütung gewährt  für

die Kosten der Überführung des Leichnam s vom  Sterbeort  zur Beisetzungsstelle im 

I nland oder

die Kosten der Überführung des Leichnam s vom  Sterbeort  zum  nächstgelegenen 

Krem atorium  und den Transport  der Urne zur Beisetzungsstelle im  I nland,

soweit  nicht  bereits ein Anspruch im  Rahmen der Dienstunfallfürsorge besteht.

Weitere im  Zusam m enhang m it  dem  Todesfall stehende Kosten – z.  B. Kosten für das 

Begräbnis, die Einäscherung, den Sarg und den Grabstein – sind nicht erstat tungsfähig.
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– 

– 

– 

12.1 

11.2.2 Die Num m ern 1.14 und 19.1.4 bis 19.1.6 sind zu beachten.

Zu §  1 2  –  Mit  Dienstre isen verbundene private  Reisen –

12. § 12 regelt  die Gewährung von Reisekostenvergütung, wenn Dienst reisen m it  pr ivaten 

Reisen verbunden werden. Eine m it  einer Dienst reise verbundene private Reise liegt  vor, 

wenn

eine Dienst reise zeit lich und räum lich m it  einer privaten Reise verbunden und hierdurch 

die Reisedauer aus persönlichen Gründen verlängert  wird ( § 12 Abs. 1) ,

eine Dienst reise aus dienst lichen Gründen an einem  vorübergehenden Aufenthaltsort  

angetreten oder beendet  wird ( § 12 Abs. 2)  oder

eine private Reise aus dienst lichen Gründen wegen einer  Dienst reise vorzeit ig beendet 

wird (§ 12 Abs. 3) .

Zu Absatz 1 (Verlängerung der Reisedauer aus persönlichen Gründen)

12.1.1 § 12 Abs. 1 regelt  die Fälle, in denen eine Dienstreise m it  einer nachfolgenden oder 

vorangehenden privaten Reise verbunden wird. Dauert  eine Dienst reise z.  B. von Mit twoch 

bis Freitag und die oder der Dienst reisende beschließt ihren oder seinen Aufenthalt  am  

Geschäftsort  aus persönlichen Gründen bis Sonntag zu verlängern und teilt  dies im  Rahm en 

des Genehm igungsverfahrens der Dienststelle m it , so ist  die Reisekostenvergütung in diesem 

Fall begrenzt  auf die Kosten, die entstanden wären, wenn die oder der Dienstreisende direkt  

nach Erledigung des Dienstgeschäfts am  Freitag an ihren oder seinen Wohnort  

zurückgekehrt  wäre.

12.1.2 Die Regelung erfasst nicht  die Fälle,  in denen der Aufenthalt  aus dienst lichen Gründen 

über die Dauer des Dienstgeschäfts hinaus verlängert  wird,  um  z. B. erhebliche 

Fahrpreiserm äßigungen zu erreichen. Die Dauer der Dienst reise r ichtet  sich in diesen Fällen 

nach der Regelvorschrift  des § 2 Abs. 1.

12.1.3 Die Einschränkung des § 12 Abs. 1 Satz 3 berücksicht igt  das anzunehm ende 

erhebliche persönliche Interesse. Unabhängig von der Dauer des Dienstgeschäfts wird die 

Erstat tung von Fahrt -  und Flugkosten oder die Gewährung einer Wegst reckenentschädigung 

in diesen Fällen auf die durch das Dienstgeschäft  zusätzlich entstandenen Kosten oder 

Kilom eter begrenzt.

12.1.4 Eine Beam t in oder ein Beamter,  die oder  der eine Dienst reise mit  einer privaten Reise 

verbinden m öchte, hat  dies der für die Anordnung oder  Genehm igung der Dienst reise 

zuständigen Stelle vor Ant r it t  der Reise m itzuteilen.
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12.2 

– 

– 

– 

12.3 

12.4 

Zu Absatz 2 (Ant r it t  oder Beendigung der Dienst reise an einem  vorübergehenden 

Aufenthaltsort  aus dienst lichen Gründen)

12.2.1 Zu den Dienst reisen i. S. des § 12 Abs. 2 zählen solche, die

vor Beginn einer privaten Reise vom  Wohn-  oder Dienstort  über den Geschäftsort  zum  

vorübergehenden Aufenthaltsort  – z.  B. Urlaubsort  –,

während einer privaten Reise vom vorübergehenden Aufenthaltsort  zum  Geschäftsort  

und zurück zum  vorübergehenden Aufenthaltsort , oder

nach Beendigung einer privaten Reise vom  vorübergehenden Aufenthaltsort  über den 

Geschäftsort  zum  Wohn-  oder Dienstort

durchgeführt  werden.

Dabei t r it t  für die Bem essung der Dauer der Dienst reise der  vorübergehende Aufenthaltsort  

an die Stelle des Wohnortes i.  S. des § 2 Abs. 1.

Zu Absatz 3 (Vorzeit ige Beendigung einer  pr ivaten Reise aus dienst lichen Gründen)

12.3.1 Wird die Anwesenheit  an der Dienststät te aus dienst lichen Gründen angeordnet,  gilt  

die Reise vom  vorübergehenden Aufenthaltsort  zum  Dienstort  als Dienst reise. Für diese 

Reise erhält  die Beam tin oder der Beam te daher die volle Reisekostenvergütung. Dies gilt  

auch dann, wenn vor der Rückkehr an den Dienst -  oder Wohnort  noch ein Dienstgeschäft  an 

einem  auswärt igen Geschäftsort  durchzuführen ist .  Bei der Benutzung eines Kraftwagens ist  

das erhebliche dienst liche I nteresse an der Benutzung des privaten Kraftwagens 

festzustellen und es steht  eine Wegstreckenentschädigung nach § 5 Abs. 3 zu.

12.3.2 Zusätzlich werden der Beam tin oder dem  Beam ten die Fahrt-  und Flugkosten nach 

§ 3 für die zurückgelegte St recke von der Wohnung zum  vorübergehenden Aufenthaltsort  – 

d.  h.  Hinfahrt  einschließlich ggf.  bereits absolv ier ter Etappenfahrten, an dem  die Beam t in 

oder  der Beam te die Anordnung erhalten hat  – erstat tet .  Die Höhe der Kostenerstat tung 

r ichtet  sich nach dem  Anteil der privaten Reise, der  aus dienst lichen Gründen nicht  m ehr in 

Anspruch genom m en werden konnte. Berücksicht igungsfähig ist  hier nur die Zeit  einer 

privaten Reise, ein Urlaubsaufenthalt  zu Hause wird nicht  m itgerechnet . Die Kosten der 

Hinfahrt  werden in voller Höhe erstat tet ,  wenn die private Reise in der ersten Hälfte 

abgebrochen werden m usste, ansonsten zur Hälfte.  Bei der Benutzung eines Kraftwagens gilt  

Num m er 12.3.1 Satz 4 entsprechend.

Zu Absatz 4 (Kosten, die durch die Unterbrechung oder vorzeit ige Beendigung einer 

privaten Reise verursacht  wurden)
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– 

– 

– 

– 

– 

– 

13.1 

12.4.1 Kosten i.  S. des § 12 Abs. 4 sind insbesondere

für einen Gesam tzeit raum zu ent r ichtende Unterkunftskosten, Stellplatzgebühren,

im  Vorverkauf erworbene Eint r it tskarten,

Mehrfachkarten zur Benutzung von Einrichtungen am  Urlaubsort  und

vorgebuchte Ausflugsfahrten.

Wird die private Reise nur von der Beamt in oder dem  Beamten abgebrochen, können nur die 

ihr oder ihm  entstehenden Kosten erstat tet  werden.

12.4.2 Begleitende Personen i.  S. des § 12 Abs. 4 sind Personen,

die an der privaten Reise der Beam t in oder  des Beam ten teilnehm en und

deren Kosten der privaten Reise die Beam t in oder der Beam te ganz oder teilweise 

t rägt .

12.4.3 Für die Erstat tung von Kosten für die Hin-  und Rückfahrt  begleitender Personen gilt  

Num m er 12.3.2 entsprechend. Neben den Kosten für die Rückkehr werden die Kosten für die 

aufgrund der vorzeit igen Rückfahrt  nicht  m ehr nutzbaren Flug-  und Fahrscheine erstat tet , 

soweit  diese nicht  storniert  werden können.

Zu §  1 3  –  N ichtantr it t  von Dienstre isen, D ienstre isen im  Rahm en von 

Nebentät igkeiten –

13. § 13 regelt  die Gewährung von Reisekostenvergütung bei Nichtant r it t  von Dienstreisen 

und bei Dienstreisen im  Rahm en von Nebentät igkeiten.

Zu Absatz 1 (Nichtant r it t  von Dienst reisen)

13.1.1 Eine Dienstreise gilt  als nicht  durchgeführ t ,  wenn sie nicht  anget reten wurde. Nach 

Kenntnis der Hinderungsgründe hat die oder der Dienst reisende unverzüglich alle 

Möglichkeiten zu ergreifen, die Kosten gering zu halten und bereits eingegangene 

Verpflichtungen soweit  wie m öglich rückgängig zu m achen.
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– 

– 

– 

– 
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– 

– 

13.2 

13.1.2 Hinderungsgründe liegen vor,  wenn eine Dienstreise aus dienst lichen oder anderen 

hinreichenden Gründen, die die oder der Dienst reisende nicht zu vert reten hat ,  nicht  

durchgeführt  werden kann. Andere hinreichende Gründe können sein

persönliche Gründe, z. B.

Krankheit  oder Unfall der oder des Dienst reisenden,

schwere Krankheit  einer oder eines nahen Angehörigen, die zum  Zeitpunkt  der 

Genehm igung der Dienst reise noch nicht  bekannt war,  und

Gründe, die auf höherer Gewalt  beruhen, z.  B.

St reik,

Naturgewalten und

polit ische Unruhen.

13.1.3 Zu den erstat tungsfähigen Kosten gehören u. a.

Kosten für die Stornierung von Flug-  und Fahrscheinen sowie der Hotel-  oder 

Unterkunftsreservierung,

entr ichtete Teilnahm egebühren, soweit  sie nicht  vom  Veranstalter  erstat tet  werden.

Zu Absatz 2 (Dienstreisen im  Rahm en von Nebentät igkeiten)

13.2.1 Besteht  ein Anspruch auf Erstattung der  Kosten gegenüber einer anderen Person oder 

Stelle,  bei der die Nebentät igkeit  ausgeübt wird,  so gebietet  der  das Reisekostenrecht  

beherrschende Sparsamkeitsgrundsatz des § 7 Abs. 1 LHO, dass die oder der Dienst reisende 

diesen Anspruch geltend m acht . Der Anspruch gegenüber der anderen Person oder  Stelle,  

bei der die Nebentät igkeit  ausgeübt  wird, geht dem  Anspruch auf Reisekostenvergütung vor.  

Verzichtet  die oder der Dienstreisende auf die Kostenerstat tung gegenüber der anderen 

Person oder Stelle, führt  dies zum  Ausschluss derselben Reisekostenvergütung durch die 

Dienststelle,  es sei denn, es liegt  ein t r ift iger Grund für den Verzicht vor,  z. B. weil der 

Anspruch aus gesundheit lichen Gründen nicht  geltend gem acht  werden konnte. In Fällen, in 

denen der  Anspruch auf Reisekostenvergütung gegenüber der anderen Person oder Stelle 

aufgrund abweichender reisekostenrecht licher Regelungen geringer ist , als die sich nach den 

Vorschriften der NRKVO ergebenden Reisekostenvergütung, besteht  ein Anspruch auf 

Reisekostenvergütung gegenüber der Dienststelle in Höhe des Unterschiedsbet rages.
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14.1 

– 

– 

– 

– 

13.2.2 Eine Beam t in oder ein Beamter,  die oder  der nach § 71 NBG verpflichtet  ist ,  eine 

Nebentät igkeit  zu übernehm en und fortzuführen – z.  B. Aufsichtsratstät igkeit  –,  hat  einen 

Anspruch auf Reisekostenvergütung, soweit  nicht  bereits ein Anspruch gegenüber der 

anderen Person oder Stelle,  bei der die Nebentät igkeit  ausgeübt wird,  besteht .

Zu §  1 4  –  Anrechnung von Leistungen, regelm äßige und gle ichart ige Dienstreisen –

14. § 14 regelt  die Anrechnung von Leistungen auf die Reisekostenvergütung und die 

Gewährung einer pauschalierten Reisekostenvergütung für  regelm äßige und gleichart ige 

Dienst reisen.

Zu Absatz 1 (Anrechnung von Leistungen)

14.1.1 Zu den anrechenbaren Leistungen, die die oder der Dienst reisende ihres oder  seines 

Am tes wegen von einer anderen Person oder Stelle aus Anlass der Dienst reise erhält ,  

gehören

Geldbet räge – auch in Form  von Rabat ten, Boni,  Gutschriften – und

geldwerte Vorteile wie Sachleistungen oder Nutzungsberecht igungen,

die der oder dem  Dienstreisenden unm it telbar oder m it telbar zugewendet  werden. Zu 

Letzteren gehören auch Leistungen aus Kundenbindungsprogram m en wie Präm iensystemen 

– z.  B. Bonusm eilen aus einem  Vielfliegerprogram m oder Bonuspunkte der DB. Für 

bereitgestellte Mahlzeiten kom m t  § 7 Abs. 3 und für bereitgestellte Hotelzim m er § 8 Abs. 2 

Nr.  3, für  als Entschädigungsleistung gezahlte Geldbet räge komm t  jedoch § 14 Abs. 1 zur 

Anwendung.

14.1.2 Leistungen, die hingegen als Entschädigung für körperlich und seelisch erlit tene 

Beeint rächt igungen und dam it  dem  persönlichen Bereich der oder des Dienst reisenden 

zuzuordnen sind, fallen nicht  unter die anrechenbaren Leistungen. Zu diesen nicht 

anrechenbaren Leistungen gehören grundsätzlich auch solche, die nach geltenden Fahrgast-  

oder  Fluggastrechten gewährt  werden und bei denen die persönliche Bet roffenheit  

überwiegt . Hierzu zählen Entschädigungen im  Zusamm enhang m it

dem  Ausfall von Klim aanlagen in überhitzten Zügen und

erheblichen Verspätungen oder Ausfällen des Beförderungsm it tels und daraus 

folgenden Konsequenzen wie z.  B. Verlängerung der Reise und andere Reisewege.

Seite 34 von 4428.02.2017



14.2 

– 

– 

Dies gilt  jedoch nicht , soweit  Dienstreisende die Abweichung von dem  genehm igten 

Reiseverlauf durch ihre Zust im mung – z. B. Verzicht auf Beförderung m it  dem  gebuchten 

Verkehrsm it tel in Fällen der Überbuchung oder des Downgradings – selbst herbeigeführt  

haben und hierfür eine finanzielle Zuwendung erhalten. Von den Beförderungsunternehm en 

gewährte Unterstützungsleistungen – z. B. Gutscheine – für Taxifahrten, Übernachtungen 

oder  vollständige Mahlzeiten sind nach den Anrechnungsvorschriften in der Weise zu 

berücksicht igen, dass eine Erstat tung im  Rahm en der Reisekostenvergütung für  diese Kosten 

nicht  erfolgt , um eine Mehrfachentschädigung zu Lasten des Diensther rn zu verm eiden. 

Ansprüche gegenüber den Beförderungsunternehm en können nur durch die Dienst reisenden 

selbst  geltend gem acht  werden;  Rechtsbeziehungen entstehen insoweit  ausschließlich 

zwischen dem  Beförderungsunternehmen und der oder dem  Dienstreisenden.

14.1.3 Die anrechenbaren Leistungen nach § 14 Abs. 1 sind ausschließlich für dienst liche 

Zwecke zu verwenden. Können sie nicht  bei derselben Dienst reise berücksicht igt  werden, 

sind sie bei einer späteren Dienst reise einzusetzen. Die private Nutzung ist  auch dann nicht  

gestat tet , wenn erhaltene Vergünst igungen zu ver fallen drohen.

Zu Absatz 2 ( regelm äßige und gleichart ige Dienstreisen)

14.2.1 Durch eine pauschalierte Reisekostenvergütung werden Reisekosten für  eine Vielzahl 

von Dienstreisen m it  gleichart igen Dienstgeschäften pauschal erstat tet .

14.2.2 Eine pauschalierte Reisekostenvergütung kann für die gesam te Reisekostenvergütung 

oder  für Teile davon – z.  B. Übernachtungsgeld – festgesetzt  werden. Es kann nach Wochen, 

Monaten oder anderen Zeit räumen pauschaliert  werden.

14.2.3 Die Bem essung der pauschalierten Reisekostenvergütung orient iert  sich an den 

notwendigen Kosten, die Dienst reisenden erfahrungsgemäß zu erstat ten wären, wenn sie 

j ede regelm äßige oder gleichart ige Dienst reise gesondert  abrechnen würden. 

Erfahrungswerte werden üblicherweise aufgrund von Aufzeichnungen über einen 

repräsentat iven Zeit raum  über die im  Einzelnen abgerechneten Dienst reisen gewonnen.

14.2.4 Steht eine nach Monaten pauschalierte Vergütung nur für einen Teil des Monats zu – 

z.  B. bei Beginn der  Anspruch auslösenden Tät igkeit  während des Monats –, ist  die 

Pauschvergütung zeitanteilig zu gewähren. Aus Vereinfachungsgründen ist  die pauschalierte 

Vergütung in diesen Fällen wie folgt  zu gewähren:

in voller Höhe, wenn der Anspruch auf die pauschalierte Reisekostenvergütung 

m indestens 15 Kalendertage besteht  und

zur Hälfte, wenn der Anspruch weniger als 15 Kalendertage besteht .

14.2.5 Der Um fang der Arbeitszeit  hat  keinen Einfluss auf die grundsätzliche Möglichkeit  der 

Festsetzung einer pauschalierten Reisekostenvergütung, d.  h.  sowohl voll-  als auch 
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15.1 

15.2 

teilzeitbeschäft igte Dienst reisende werden von der Vorschrift  dem  Grunde nach erfasst .  Der  

Arbeitszeitum fang kann sich jedoch auf die Höhe der pauschalierten Reisekostenvergütung 

auswirken. Bei Teilzeitbeschäft igungen kann daher unter dem  Aspekt  eines spezifischen 

Minderaufwandes eine Differenzierung der Höhe der pauschalierten Vergütung erfolgen. Ein 

spezifischer Minderaufwand ist  j edoch nur bei einer nach Zeit räum en festgesetzten 

pauschalier ten Reisekostenvergütung anzunehmen, insoweit  bietet  sich eine anteilige 

Gewährung der pauschalierten Reisekostenvergütung entsprechend des Arbeitszeitum fangs 

an. Auf pauschalierte Reisekostenvergütungen, die j e Dienstreise festgesetzt  wurden, hat 

der Arbeitszeitum fang hingegen keine Auswirkung, da die Höhe der notwendigen 

Reisekosten in diesen Fällen bei voll-  und teilzeitbeschäft igten Dienst reisenden vergleichbar 

ist .  Dies bedeutet ,  dass einer oder einem mit  der Hälfte der regelm äßigen Arbeitszeit  

beschäft igten Dienstreisenden die Hälfte einer nach Monaten pauschalierten 

Reisekostenvergütung zusteht;  handelt  es sich hingegen um  eine pauschalierte 

Reisekostenvergütung, die j e Dienst reise festgesetzt  ist ,  besteht der volle Anspruch auf die 

pauschalier ten Vergütung je Dienstreise, unabhängig vom  Anteil der Arbeitszeit .

Zweites Kapitel 

Auslandsdienstre isen

Zu §  1 5  –  Fahrt -  und Flugkostenerst at tung bei Auslandsdienstreisen –

15. § 15 regelt  die Fahrt -  und Flugkostenerstattung bei Auslandsdienst reisen.

Zu Absatz 1 (Fahrkostenerstat tung bei Auslandsdienst reisen)

15.1.1 Für folgende Länder des europäischen Auslands kann davon ausgegangen werden, 

dass die dort  eingesetzten Beförderungsm it tel im  Vergleich zu den Beförderungsm it teln im  

I nland keinen wesent lich niedrigeren Standard haben und daher bei Auslandsdienst reisen in 

diesen Ländern nur die Erstat tung der Kosten für das Benutzen der niedrigsten 

Beförderungsklasse in Bet racht  kom m t:

Belgien, Dänem ark, Finnland, Frankreich, I r land, I talien – ausgenom m en südlich der 

Eisenbahnst recke Rom –Pescara –, Liechtenstein,  Luxem burg, Monaco, Niederlande, 

Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich.

15.1.2 Bei außereuropäischen Ländern und bei den nicht  in Num m er 15.1.1 genannten 

Ländern des europäischen Auslands kann unterstellt  werden, dass die Beförderungsm it tel 

dort  im Vergleich zu den Beförderungsm it teln im  I nland einen wesent lich niedr igeren 

Standard haben und daher die Nutzung der höheren Beförderungsklasse gerecht fert igt  ist .

Zu Absatz 2 (Flugkostenerstat tung bei Auslandsdienst reisen)

Zwingende persönliche Gründe i.  S. des § 15 Abs. 2 können z. B. aufgrund des 

Gesundheitszustandes der oder des Dienstreisenden vorliegen.

Seite 36 von 4428.02.2017



16.1 

16.2 

16.3 

Zu §  1 6  –  Tagegeld und Übernachtungsgeld bei Auslandsdienstre isen –

16. § 16 regelt  die Gewährung von Tagegeld und Übernachtungsgeld bei 

Auslandsdienst reisen.

Zu Absatz 1 (Tagegeld bei Auslandsdienst reisen)

16.1.1 Die Höhe des Tagegeldes bei Auslandsdienst reisen ist  abhängig von den 

wirtschaft lichen Verhältnissen in den einzelnen Ländern. Die jeweils geltenden Tagegelder 

bei Auslandsdienstreisen r ichten sich nach § 3 Abs. 1 Satz 1 ARV und werden vom  

Bundesm inisterium  des Innern ( im  Folgenden:  BMI )  festgesetzt .  Diese Beträge sind auch für 

Niedersachsen zugrunde zu legen und werden vom  MF im  Nds. MBl.  bekannt  gegeben. Für 

dort  nicht  aufgeführte Übersee-  und Außengebiete eines Landes ist  das Tagegeld des 

Mut terlandes m aßgebend. Für weitere nicht erfasste Gebiete oder Länder ist  das Tagegeld 

für Luxem burg m aßgebend.

16.1.2 Wird ein erm äßigtes Tagegeld bei einer Auslandsdienst reise gewährt ,  so gilt  Num m er 

7.3.4 Satz 3 entsprechend.

Zu Absatz 2 (Übernachtungsgeld bei Auslandsdienst reisen)

16.2.1 Hinsicht lich der Höhe des Übernachtungsgeldes bei Auslandsdienstreisen gilt  Num m er 

16.1.1 entsprechend.

16.2.2 Bei den vom  BMI  festgesetzten und durch das MF im  Nds. MBl.  bekannt gegebenen 

Übernachtungsgeldern bei Auslandsdienst reisen handelt  es sich um  Höchstbeträge, bis zu 

denen Übernachtungskosten erstat tet  werden können. Bei nachgewiesenen 

Übernachtungskosten kom m t die Gewährung eines Übernachtungsgeldes grundsätzlich nur 

bis zu dem  jeweiligen Höchstbet rag in Betracht.  I n begründeten Ausnahm efällen lässt  § 16 

Abs. 2 Satz 2 eine darüber hinausgehende Erstat tung nachgewiesener Übernachtungskosten 

zu. Voraussetzung ist , dass die Kosten unverm eidbar sind. Die Angabe von der oder dem  

Dienst reisenden, die in Anspruch genom m ene Unterkunft  sei von einer oder einem  Drit ten – 

z.  B. einer ör t lichen Verwaltungsstelle, der deutschen Botschaft  – gebucht  worden, reicht 

grundsätzlich als Begründung nicht  aus. Dies gilt  auch für eine ohne detaillierte Angaben 

abgegebene Erklärung, es habe keine preiswertere Unterkunft  gegeben.

16.2.3 Die Vorschrift  des § 8 Abs. 3 gilt  auch für Auslandsdienst reisen, insoweit  kann in 

Fällen, in denen erfahrungsgem äß geringere Unterkunftskosten entstehen, die Festsetzung 

einer Aufwandsvergütung in Betracht kom m en;  vgl.  hierzu Numm er 8.3.

Zu Absatz 3 (Tagegeld und Übernachtungsgeld bei Grenzübert r it t )
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16.4 

19.1 

Erstreckt  sich eine Flugreise über mehr als zwei Kalendertage, ist  für die Tage, die zwischen 

dem  Tag des Abflugs und dem  Tag der  Landung liegen, j eweils das Tagegeld des Abflugtages 

m aßgebend, es sei denn, es liegt  eine Zwischenlandung m it  Übernachtung vor.

Zu Absatz 4 (Tagegeld bei Schiffsreisen)

Bei Schiffsreisen wird kein Übernachtungsgeld gewährt , da der Ausschlussgrund des § 8 

Abs. 2 Nrn. 1 oder 5 greift .

Zu §  1 7  –  Kostenerstat tung für  Heim fahrt en bei Auslandsdienstreisen –

17. § 17 regelt  die Kostenerstattung für Heim fahrten bei Auslandsdienst reisen.

Die Höhe dieser Kostenerstat tung r ichtet  sich nach § 13 ATGV.

Zu §  1 8  –  Kostenerstat tung für  das Beschaffen klim agerechter Bekleidung –

18. § 18 regelt  die Kostenerstattung für das Beschaffen klim agerechter Bekleidung bei 

Auslandsdienst reisen.

Bei der  Berechnung der Aufenthaltstage nach § 18 bleiben die Hin-  und Rückreisetage 

unberücksicht igt .

Drit tes Kapitel 

Verfahren

Zu §  1 9  –  Antrag, Antragsfr isten –

19. § 19 regelt  das Ant ragsverfahren und die Ant ragsfr isten.

Zu Absatz 1 (Ant rag)

19.1.1 Reisekostenvergütung wird nur auf elektronischen oder schrift lichen Ant rag der  oder 

des Dienst reisenden gewährt .  I n besonderen Fällen kann der Ant rag auch von einer anderen 

Beam tin oder einem  anderen Beam ten gestellt  werden, wenn diejenige Person hier für durch 

die Dienst reisende oder den Dienst reisenden nachweisbar bevollm ächt igt  worden ist . Die 

Vollm acht  ist  der Abrechnungsstelle vorzulegen. Dem  Antrag ist  der Nachweis der Anordnung 

oder  der Genehm igung der Dienstreise beizufügen.

19.1.2 Besteht  die Möglichkeit  der Nutzung eines elektronischen Verfahrens für die 

Genehm igung und Abrechnung der Dienstreise, ist  dieses zu nutzen. Wird kein 
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19.2 

elekt ronisches Verfahren genutzt , sind die landeseinheit lich vom  I T.N – Zent rale 

Form ularservicestelle – zur Verfügung gestellten Vordrucke zu verwenden. Für Beam tinnen 

und Beam te m it  regelm äßigem oder erheblichem  Außendienstanteil kann auf die 

Verwendung des landeseinheit lichen Ant ragsvordrucks verzichtet  werden, wenn die 

Dokumentat ion und Genehmigung der Dienstreisen auf andere Weise sichergestellt  sind.

19.1.3 I m  Zusam menhang m it  der Erstattung von Reisekosten für  Einsätze und Übungen 

von Beam t innen und Beam ten im  Polizeivollzugsdienst  und der dem  Polizeivollzugsdienst  zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben zugewiesenen Beam tinnen und Beam ten reicht  ein 

Erstat tungsantrag von einer von der Dienststelle autorisierten Person für alle teilnehm enden 

Beam tinnen und Beam ten einer Einheit  aus.

19.1.4 Erbinnen und Erben haben im  Rahm en der Antragstellung in geeigneter Weise – in 

der Regel durch Vorlage des Erbscheins – den Nachweis zu führen, dass sie Erbin oder Erbe 

der oder des Verstorbenen sind. Zum  Nachweis der Erbfolge reicht  anstelle eines Erbscheins 

auch eine beglaubigte Kopie der vom  Nachlassgericht  eröffneten letztwilligen Verfügung 

nebst  Eröffnungsprotokoll aus, wenn es sich um  ein notarielles Testam ent  oder einen 

Erbvert rag handelt ,  in dem  die Erbinnen oder Erben genau bezeichnet  sind.

19.1.5 I n Fällen von Erbengem einschaften ist  die Reisekostenvergütung nach § 2039 BGB an 

alle Erbinnen und Erben gem einschaft lich zu leisten. Die Auszahlung der 

Reisekostenvergütung hat  daher grundsätzlich auf ein gem einsam es Konto der 

Erbengem einschaft  zu erfolgen. Mit  schrift licher Zust im m ung sämt licher Miterbinnen und 

Miterben kann die Reisekostenvergütung auch auf das Konto einer einzelnen Miterbin oder 

eines einzelnen Miterben überwiesen werden.

19.1.6 Auf die Vor lage des Nachweises der Eigenschaft  als Erbin oder Erbe wird aus Gründen 

der Fürsorge und der Verwaltungsökonom ie grundsätzlich verzichtet , wenn

der Ant rag durch die hinterbliebene Ehegat t in,  den hinterbliebenen Ehegat ten, die 

hinterbliebene Lebenspartnerin,  den hinterbliebenen Lebenspartner,  ein leibliches Kind 

oder  ein Adopt ivkind der oder des Verstorbenen gestellt  wird und

die Reisekostenvergütung auf das Bezügekonto der oder des Verstorbenen erstat tet  

wird.

Ergeben sich jedoch Anhaltspunkte, dass die ant ragstellende Person nicht  Erbin oder Erbe 

ist ,  komm t  ein Verzicht auf die Vorlage des Nachweises nicht  in Betracht.

Zu Absatz 2 (Ant ragsfr isten)

19.2.1 Die Fristberechnung r ichtet  sich nach den Vorschriften der §§ 187, 188 BGB i.  V. m. 

§ 31 VwVfG. Der Lauf der Ausschlussfr ist  nach § 19 Abs. 2 Satz 1 beginnt  m it  dem Tag, der  

auf die Beendigung der Dienst reise folgt .  Der Anspruch auf Reisekostenvergütung erlischt , 
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wenn er nicht  innerhalb von sechs Monaten geltend gem acht  wird. Die Ausschlussfr ist  endet  

m it  Ablauf desjenigen Tages, welcher durch seine Benennung oder Zahl dem  Tag der 

Beendigung der Dienst reise entspricht . Nach Ablauf dieser  Frist  wird Reisekostenvergütung 

nicht  m ehr gewährt .  Endet  eine Dienst reise z.  B. am  10. 3.,  so beginnt  die Antragsfr ist  am  

11. 3.  und endet  m it  Ablauf des 10. 9.

19.2.2 Fällt  das Ende einer Frist  auf einen Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag oder einen 

Sonnabend, so endet  die Frist  mit  dem  Ablauf des nächst folgenden Werktages. Endet  eine 

Dienst reise z. B. am  10. 3. , so beginnt die Ant ragsfr ist  am  11. 3.  und endet  grundsätzlich 

m it  Ablauf des 10. 9. , fällt  dieser Tag jedoch z.  B. auf einen Sonnabend, endet  die 

Ant ragsfr ist  m it  Ablauf des nächstfolgenden Werktages, also erst  am  12. 9.

Zu §  2 0  –  Aufbew ahrung und Vorlage von Nachw eisen –

20. § 20 regelt  die Aufbewahrung und Vorlage von Nachweisen, die für die Gewährung der  

Reisekostenvergütung erforderlich sind.

20.1 Bei Nutzung des schrift lichen Abrechnungsverfahrens, sind die erforderlichen Nachweise 

dem  Ant rag auf Reisekostenvergütung grundsätzlich beizufügen. Die Belegpflicht  wird in der 

Regel durch Vorlage der Originalbelege er füllt . Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr 

erm ächt igte Behörde kann in besonderen Fällen zulassen, dass Belege nicht  vorgelegt  zu 

werden brauchen. Bei Nutzung eines elekt ronischen Abrechnungsverfahrens genügt  für den 

Nachweis der Kosten grundsätzlich die pf lichtgem äße Versicherung der oder des 

Dienst reisenden im  Erstat tungsant rag. Auf Verlangen der  abrechnenden Stelle sind die 

angeforderten Nachweise jedoch in j edem  Fall vorzulegen.

20.2 Bei aus Drit tm it teln geförderten Reisen sind ggf.  abweichende längere 

Aufbewahrungsfr isten des Drit tm it telgebers zu beachten.

Zu §  2 1  –  Abschlagszahlungen –

21. § 21 regelt  die Möglichkeit  der Gewährung von Abschlagszahlungen.

21.1 Die oder der Dienst reisende kann vor Ant r it t  einer  Dienst reise eine Abschlagzahlung in 

Höhe von 80 %  der zu erwartenden Reisekostenvergütung beant ragen, wenn die 

Voraussetzungen des § 21 erfüllt  sind. Dem  Ant rag ist  eine Prognoserechnung über die 

voraussicht liche Sum m e der Reisekostenvergütung beizufügen.

21.2 Die Gewährung einer  Abschlagszahlung setzt  voraus, dass die Dienstreise bereits 

angeordnet  oder genehm igt  ist .

21.3 I st  die oder der  Dienst reisende im  Besitz einer im  Rahmen einer dienst lichen 

Vereinbarung erworbenen persönlichen Kreditkarte, soll grundsätzlich auf eine 
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23.1 

Abschlagszahlung verzichtet werden, soweit  die voraussicht lichen Kosten durch den 

Kredit rahm en gedeckt  sind.

21.4 Ein gewährter Abschlag ist  zurückzuzahlen, wenn der Antrag auf Reisekostenvergütung 

nicht  innerhalb der Ausschlussfr ist  nach § 19 gestellt  wird. Zuviel gezahlte Abschläge sind 

nach § 87 Satz 2 NBG zurückzufordern.

Dr it ter Teil 

Reisen zum  Zw eck der Ausbildung oder der  Fortbildung

Zu §  2 2  –  Entsprechende Anw endung von Vorschriften –

22. Bei Reisen zum  Zweck der Ausbildung oder Fortbildung, die nicht ausschließlich im  

dienst lichen I nteresse durchgeführt  werden, handelt  es sich nicht  um  Dienstreisen, sondern 

um  andere dienst lich veranlasste Reisen i.  S. des § 84 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 NBG. Für diese 

Reisen sind die Regelungen des § 23 zu beachten, im  Übrigen gelten die Regelungen für 

Dienst reisen entsprechend.

Zu §  2 3  –  Reisen zum  Zw eck der Ausbildung oder der  Fortbildung –

23. § 23 regelt  die Erstat tung von angem essenen Kosten für Reisen zum  Zweck der 

Ausbildung (Absatz 1)  und der Fortbildung (Absatz 2) . Bei einer angeordneten oder 

genehm igten m ehrtägigen Reise ist  die Erstat tung von Fahrt-  und Flugkosten und die 

Gewährung einer sog. kleinen Wegstreckenentschädigung nach § 5 Abs. 2 dem  Grunde nach 

auf die Erstattung der  Kosten für die Hin-  und Rückreisetage begrenzt ,  da ein Verbleiben am  

Geschäftsort  vorgesehen ist ;  vgl.  hierzu Num mer 2.1.2.

Zu Absatz 1 (Reisen zum  Zweck der Ausbildung)

23.1.1 Bei Reisen zum Zweck der Ausbildung steht  nicht die Erledigung von 

Dienstgeschäften außerhalb der Dienststät te im  Vordergrund, sondern die Ausbildung der 

Beam tinnen und Beam ten, m it  der Folge, dass nach § 84 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. Satz 2 

NBG Reisekosten nur  im angemessenen Umfang zu erstat ten sind. Sofern eine Beam t in oder 

ein Beam ter auf Widerruf im  Vorbereitungsdienst  hingegen ein Dienstgeschäft  selbständig 

erledigt , das ansonsten von einer Beam t in oder einem  Beamten m it  Dienstbezügen er ledigt  

werden m üsste, liegt  eine Dienst reise und keine Reise zum  Zweck der Ausbildung vor.

23.1.2 Bei Reisen zum Zweck der Ausbildung ist  die Wegst reckenentschädigung auf 

0,20 EUR je Kilom eter zurückgelegter St recke, höchstens 100 EUR je Reise begrenzt . Mit  der 

Gewährung der Wegst reckenentschädigung sind die Kosten für  die Mitnahm e von weiteren 

Beam tinnen und Beam ten abgegolten;  vgl.  hierzu Num m er 5.1.1 Satz 1.

23.1.3 Übernachtungsgeld nach § 23 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m . § 8 wird wie folgt  gewährt :
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ohne Nachweis pauschal in Höhe von 15 EUR (75 %  von 20 EUR) für bis zu 14 

Übernachtungen je Dienst reise und

m it  Nachweis 75 %  der Übernachtungskosten, höchstens 60 EUR (75 %  von 80 EUR), 

die Überschreitung des Höchstbet rages kom m t  nur  in Bet racht , sofern die darüber 

hinausgehenden Mehrkosten unverm eidbar sind.

Betragen die unvermeidbaren Übernachtungskosten z. B. 85 EUR, so kom m t  eine Erstat tung 

in Höhe von 63,75 EUR ( 75 %  von 85 EUR) in Bet racht .

Bei Auslandsreisen bet rägt das Übernachtungsgeld 75 %  des Bet rages, der bei einer 

Auslandsdienst reise zu gewähren wäre.

23.1.4 Tagegeld bei I nlandsreisen wird in Höhe von 75 %  der Bet räge der 

Verpflegungspauschale gewährt ;  d. h.

bei m ehrtägigen Reisen und ganztägiger Abwesenheit  18 EUR (75 %  von 24 EUR),

bei m ehrtägigen Reisen für den An-  und Abreisetag jeweils 9 EUR (75 %  von 12 EUR), 

und

bei eintägigen Reisen m it  einer Abwesenheit  von m ehr als acht Stunden 9 EUR (75 %  

von 12 EUR).

Bei Auslandsreisen bet rägt das Tagegeld 75 %  des Bet rages, der bei einer 

Auslandsdienst reise zu gewähren wäre.

23.1.5 Ausbildungslehrgänge und Fachstudien sind insbesondere die in den Ausbildungs-  und 

Prüfungsordnungen vorgeschriebenen Einführungs- ,  Zwischen-  und Abschlusslehrgänge oder 

fachtheoret ischen Studienabschnit te zur Vorbereitung auf die Laufbahnprüfungen, andere 

der Ausbildung von Nachwuchskräften dienende Lehrgänge sowie eine angeordnete 

Teilnahme an Exkursionen und Lehrwanderungen.

23.1.6 Sonst ige dienst lich veranlasste Reisen während der Ausbildung sind solche von 

Beam tinnen und Beam ten auf Widerruf im  Vorbereitungsdienst ,  die ursächlich m it  der 

Ausbildung zusam m enhängen – z. B. Erledigung eines Dienstgeschäfts gem einsam  m it  der  

Ausbilderin oder dem  Ausbilder zu Lernzwecken.

Zu Absatz 2 (Reisen zum  Zweck der Fortbildung)
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23.2.1 Fortbildungen sind Maßnahm en, die im  Zusam m enhang mit  der dienst lichen Tät igkeit  

stehen und die hierfür erforder lichen Befähigungen und Kenntnisse fördern oder erweitern. 

Unter Fortbildungsveranstaltungen können z. B. fallen

Fachtagungen,

Workshops,

Kongresse,

Schulungen,

Weiterbildungen,

Um schulungen.

23.2.2 Eine Reise zu einer Fortbildungsveranstaltung, die ausschließlich dienst lichem  

I nteresse dient,  stellt  eine Dienst reise und keine Reise i. S. des § 23 dar.  Eine solche 

( Fortbildungs- )Dienst reise liegt  vor, wenn die dienst liche Notwendigkeit  einer Teilnahm e an 

der Fortbildungsveranstaltung vorliegt  und diese von der die Reise genehm igenden Stelle 

festgestellt  wurde.

23.2.3 Für eine Reise zu anderen Fortbildungsveranstaltungen, deren Teilnahm e nur 

teilweise dienst lichen I nteressen dient,  kom m t eine Erstat tung nach § 23 Abs. 2 wie bei 

Ausbildungsreisen in Betracht,  wenn das dienst liche I nteresse überwiegt . Die Verantwor tung 

für die Entscheidung über die I nteressenlage liegt  bei der die Reise genehm igenden Stelle,  

die die dienst lichen und anderen m aßgeblichen I nteressen abzuwägen und die Entscheidung 

über die Reise zu t reffen hat .  Überwiegt  hingegen das persönliche I nteresse an der 

Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung, besteht kein Anspruch auf 

Reisekostenvergütung – auch nicht  anteilig.

23.2.4 Reisen im  Rahm en des Regelaufst iegs nach § 33 NLVO oder des Praxisaufst iegs nach 

§ 34 NLVO sind Reisen i. S. des § 23 Abs. 2.

2. Dieser RdErl.  t r it t  am  1. 2.  2017 in Kraft .

An die 

Dienststellen der Landesverwaltung 

Kom m unen und die der Aufsicht  des Landes unterstehenden anderen Körperschaften, 

Anstalten und St iftungen des öffent lichen Rechts
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